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A. Sachverhalt und Fragestellung 

Am 24. Mai 2023 hat die Europäische Kommission einen Vorschlag für eine Richtlinie zur 

Verbesserung der Vorschriften für den Schutz von Kleinanlegern vorgelegt. Dieser Vorschlag 

ändert u.a. die Richtlinie (EU) 2016/97 vom 20.01.2016 über den Versicherungsvertrieb (IDD 

II). Vorgesehen ist ein neuer Art. 30 Abs. 5b. Dort heißt es: 

“(5b) Member states shall require that, where an insurance intermediary informs the customer 

that advice is given on an independent basis, the intermediary shall:  

(a) assess a sufficiently large number of insurance products available on the market which are 

sufficiently diversified with regard to their type and product providers to ensure that the cus-

tomer’s objectives can be suitably met and shall not be limited to insurance products issued or 

provided by entities having close links with the intermediary. 

(b) not accept and retain fees, commissions or any monetary or non-monetary benefits paid or 

provided by any third party or a person acting on behalf of a third party in relation to the 

provision of the service to customers.” 

In deutscher Übersetzung: 

„5b. Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass ein Versicherungsvermittler oder ein Versiche-

rungsunternehmen, der/das versicherungsbasierte Anlageprodukte vertreibt, die Kunden, dass 

die Beratung auf unabhängiger Basis erfolgt, der Versicherungsvermittler oder das Versiche-

rungsunternehmen: 

(a) bewertet eine hinreichend große Zahl von auf dem Markt verfügbaren Versicherungspro-

dukten, die hinsichtlich ihrer Art und ihrer Produktanbieter hinreichend diversifiziert sind, um 

zu gewährleisten, dass die Ziele des Kunden in angemessener Weise erreicht werden können, 

und beschränkt sich nicht auf Versicherungsprodukte, die von Unternehmen ausgegeben oder 

bereitgestellt werden, die enge Verbindungen zu dem Versicherungsvermittler oder -unterneh-

men haben; 

(b) keine Gebühren, Provisionen oder andere monetäre oder nichtmonetäre Vorteile annehmen 

und einbehalten, die von einem Dritten oder einer Person, die im Namen eines Dritten handelt, 

im Zusammenhang mit der Erbringung der Dienstleistung für Kunden gezahlt oder gewährt 

werden.“ 
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Diese Regelungen betreffen nach Art. 30 Abs. 1 des Richtlinienentwurfs (in Zukunft: RL-E) 

„insurance based investment products“, also versicherungsbasierte Anlageprodukte, zu denen 

insbesondere Lebensversicherungen in Form von Rentenversicherungen oder fondsgebundenen 

Verträgen gehören. Risikolebensversicherungen sind davon nicht betroffen, da sie ausschließ-

lich das biometrische Risiko abdecken und nicht anlagebezogen sind.  

Im Ergebnis bedeutet die geplante Neuregelung in Art. 30 Abs. 5b RL-E, dass Versicherungs-

vermittler, die auf unabhängiger Basis beraten (im deutschen Recht sind das Versicherungs-

makler: § 59 Abs. 3 VVG) für ihre Vermittlung und Beratung keine Gebühren, Provisionen 

oder andere monetären oder nicht-monetären Vorteile annehmen und einbehalten dürfen, die 

von einem Dritten, zum Beispiel einem Versicherer, gezahlt oder gewährt werden. Das Gleiche 

gilt, wenn eine andere Person im Namen eines Dritten – also zum Beispiel im Namen eines 

Versicherers – handelt. 

Dies wird in den Erwägungsgründen (S. 31) bekräftigt, wo es heißt, „dass die Annahme oder 

Gewährung von Anreizen (gemeint sind Provisionen) im Zusammenhang mit einer Beratung 

auf unabhängiger Basis verboten wird“. Ein solches Verbot, heißt es dann weiter, sollte Versi-

cherungsvermittler nicht daran hindern, eine Beratung anzubieten für die sie Anreize (Provisi-

onen) erhalten können, sofern die Beratung nicht als „unabhängig“ dargestellt wird und die 

Kleinanleger im Einklang mit den geltenden Transparenzanforderungen über die Anreize in-

formiert werden.  

Sollte diese Regelung Eingang in die zukünftige neue RL-E finden, so würde dies bedeuten, 

dass Versicherungsmakler, die ihrem Status nach auf unabhängiger Basis beraten,  für die Be-

ratung und Vermittlung von Versicherungsanlageprodukten, insbesondere Renten – und fonds-

gebundenen Lebensversicherungen –, von den Anbietern (Versicherern) in Zukunft keine Pro-

vision mehr annehmen oder erhalten dürfen.  

Von diesem Provisionsverbot wären die unabhängigen Versicherungsmakler in Deutschland 

unmittelbar betroffen, während die an bestimmte Produktgeber gebundenen Versicherungsver-

treter nach wie vor eine Provision vom Produktgeber erhalten dürften. Letztlich würde durch 

diese Regelung in die Freiheit der Parteien eingegriffen werden, zu vereinbaren, wer in wel-

chem Umfang den Maklerlohn bezahlen soll.  
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Diese letztlich die Gewerbefreiheit (Art. 12 GG/ Art. 16 GrCh) konkretisierende Grundregel 

würde einseitig zulasten der Versicherungsmakler verändert werden. Sie dürften in Zukunft 

keine Provision mehr von den Unternehmen, die Versicherungsanlageprodukte über sie vermit-

teln, annehmen. 

Die im Folgenden zu vertiefende Frage lautet, ob dieses für Versicherungsmakler in Zukunft 

europaweit vorgeschriebene Verbot, von einem Produktgeber oder einem vergleichbaren Drit-

ten eine Provision für die Beratung und Vermittlung zu erhalten, mit dem geltenden europäi-

schen Recht zu vereinbaren ist. Das europäische Recht besteht aus dem Europäischen Vertrag 

(EUV), dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), aus den ergän-

zenden Protokollen und aus den Europäischen Grundrechten, etwa der unternehmerischen Frei-

heit (Artt. 15/ 16 GrCh) und dem Gleichheitssatz (Art. 20 GrCh). 

B. Rechtswissenschaftliches Gutachten 

I. Rechtsgrundlage, Art. 62 AEUV 

Die Europäische Kommission weist in der RL– E unter Nummer 2 darauf hin, dass sie ihren 

Vorschlag zur Änderung der Richtlinie (EU) 2009/65/EG, 2009/138/EG, 2011/61/EU, 

2014/65/EU und 2016/97/EU (um letztere geht es hier) auf Art. 62 AEUV stützt. Im Einklang 

mit diesem Artikel seien Maßnahmen auf europäischer Ebene erforderlich, um die geltenden 

Vorschriften weiter anzugleichen oder neue einheitliche Vorschriften einzuführen. 

Damit legitimiert die Kommission das in Art. 30 Abs. 5b RL-E vorgeschlagene Provisionsver-

bot für Versicherungsmakler mit Art. 62 AEUV, einer rein technischen Norm, die für die An-

wendung des Niederlassungsrechts auf die Bestimmungen der Artt. 51 bis 54 AEUV verweist. 

Es geht somit um die jeweilige Niederlassung eines Versicherungsmaklers, zum Beispiel in 

Deutschland. Auf ihn finden die Regelungen zu Artt. 51 bis 54 AEUV entsprechende Anwen-

dung. Im Kern geht es um Art. 53 Abs. 1 AEUV, wonach das Europäische Parlament und der 

Rat Richtlinien für die Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitglied-

staaten über die Aufnahme und Ausübung selbstständiger Tätigkeiten erlässt. Bei den selbst-

ständigen Tätigkeiten kann es sich zum Beispiel um die Tätigkeit eines zugelassenen Versiche-

rungsmaklers handeln (im deutschen Recht: § 34 d GewO).  
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Die Koordinierung nach Art. 53 Abs. 1 AEUV, auf die sich im vorliegenden Fall die Kommis-

sion beruft, bezweckt die Erleichterung der Aufnahme und Ausübung selbstständiger Tätigkei-

ten in einem anderen Mitgliedstaat. Eine Erleichterung im Sinne dieser Vorschrift liegt vor, 

wenn die Unterschiede zwischen den einzelnen staatlichen Berufsordnungen verringert wer-

den.1 Nach erfolgter Koordinierung muss, ausgehend von dieser Grundregel, auf Grund verrin-

gerter Unterschiede die Aufnahme und Ausübung einer selbstständigen Tätigkeit in einem an-

deren Mitgliedstaat leichter als zuvor möglich sein.2 Sollte es wegen der komplexen nationalen 

Vorschriften nicht möglich sein, die Aufnahme und Ausübung der selbstständigen Tätigkeit in 

einem Schritt zu harmonisieren, so erlaubt der EuGH auch die Harmonisierung in Etappen.3  

Im vorliegenden Fall geht es nicht um eine etappenmäßige sondern um eine vollständige Har-

monisierung und Gleichschaltung des Honorierungssystems für Versicherungsmakler in der 

EU. Nach Art. 30 Abs. 5b RL-E dürfen Versicherungsmakler für Versicherungsanlageprodukte 

– insbesondere Renten- und fondsgebundene Lebensversicherungen – nach diesem Vorschlag 

keine Gebühren Provisionen oder andere monetäre oder nicht-monetäre Vorteile annehmen 

oder einbehalten, die von einem Dritten, zum Beispiel von einem Versicherer, oder einer Person 

die im Namen eines Dritten handelt, im Zusammenhang mit der Erbringung der Dienstleistung 

für Kunden gezahlt oder gewährt werden.  

Dies bedeutet die Kommission geht davon aus, dass sie durch eine solche Vorschrift die Auf-

nahme und Ausübung der Tätigkeit als Versicherungsmakler in Europa erleichtert und damit 

insbesondere die Unterschiede zwischen den einzelstaatlichen Berufsordnungen verringert.  

Tatsächlich ist dies nicht der Fall. Tatsächlich bewirkt die neue Regelung in Art. 30 Abs. 5b 

RL-E ganz im Gegenteil eine grundlegende Erschwerung der Ausübung und Aufnahme der 

selbstständigen Versicherungsvermittlung. Die neue Vorschrift würde die Unterschiede zwi-

schen den einzelstaatlichen Berufsordnungen nicht etwa verringern, sondern deutlich verschär-

fen. Nach erfolgter Koordinierung wäre, wegen der verstärkten Unterschiede, bei der Auf-

nahme und Ausübung der Versicherungsvermittlertätigkeit diese in einem anderen Mitglied-

staat deutlich schwerer als heute.  

 
1 EuGH vom 18.4.1991 – C-63/89, Slg 1991 I-1799 Rn. 15 Assurances du crédit; EuGH 

vom 5.10.2000 – C-376/98, Slg 2000, I-8419 Rn. 84, 87 Deutschland/ Parlament und 

Rat. 
2 Schlag in: Schwarze, EU-Kommentar 4. Aufl. Art. 53 AEUV Rn. 25. 
3 EuGH vom 18.4.1991 – C-63/89 Slg 1991, I-1799 Rn. 11 Assurances du crédit; unter 

Hinweis auf EuGH vom 29.2.1984 37/83, Slg 1984, 1229 Rn. 20 REWE-Zentrale. 
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Der Grund liegt darin, dass ein Großteil der die Versicherungsvermittlung betreibenden Selbst-

ständigen nicht als unabhängige Versicherungsmakler, sondern als an einen oder mehrere 

Versicherungsunternehmen gebundene Versicherungsvertreter tätig sind. In Deutschland 

(Stand: 1/2023) stehen ca. 138 500 gebundenen Vertreter ungefähr 46 500 unabhängige Makler 

gegenüber. Daneben gibt es noch ca. 250 Versicherungsberater. Die gewerberechtlichen Vo-

raussetzungen für diese drei unterschiedlichen Typen von Versicherungsvermittlern ergeben 

sich aus § 34 d Abs. 1 GewO. Alle Typen von Versicherungsvermittlern werden gleichermaßen 

von der IDD II erfasst, wo ganz allgemein von Versicherungsvermittlern gesprochen wird. Es 

handelt sich um natürliche oder juristische Personen, die kein Versicherungsunternehmen sind 

und die ihre Vertriebstätigkeit gegen Vergütung ausüben (Art. 2 Abs. 1 Nr. 3 IDD II 2016/97).  

Demgegenüber wird in Deutschland zwischen Versicherungsvertretern, die von einem oder 

mehreren Versicherern mit der Vermittlung betraut sind, sowie unabhängigen Versicherungs-

maklern, die für die Kunden die Vermittlung übernehmen und Versicherungsberatern differen-

ziert. Letztere (§ 34 d Abs. 2 GewO) dürfen für die Vermittlung von Versicherungsverträgen 

vom Versicherer keinen wirtschaftlichen Vorteil, also auch keine Provision erhalten und sie 

dürfen auch nicht in anderer Weise vom Versicherer abhängig sein.  

1. Der Rechtsrahmen für Versicherungsvertreter: Anspruch auf Provision  

Versicherungsvertreter sind typischerweise als Handelsvertreter damit betraut, Versicherungs-

verträge zu vermitteln oder abzuschließen ( §§ 84, 92 HGB). Der Handelsvertreter hat Anspruch 

auf Provision für alle während des Vertragsverhältnisses abgeschlossenen Geschäfte, die auf 

seine Tätigkeit zurückzuführen sind (§ 87 Abs. 1 HGB). Bei Beendigung des Handelsvertreter-

verhältnisses steht ihm eine angemessener Ausgleich für in Zukunft fällig werdende Provisi-

onszahlungen zu (§ 89 b HGB). 

Das Recht der Handelsvertreter beruht auf der Richtlinie 86/653/EWG vom 18.12.19864. Nach 

Art. 1 Abs. 2 dieser Richtlinie ist ein Handelsvertreter, wer als selbstständiger Gewerbetreiben-

der ständig damit betraut ist für eine andere Person den Verkauf oder Ankauf von Waren zu 

vermitteln oder diese Geschäfte im Namen und auf Rrechnung des Unternehmers abzuschlie-

ßen. Der Wortlaut der § 84 Abs. 1 HGB ist etwas weiter. Erfasst sind alle Geschäfte, die ein 

Handelsvertreter für einen anderen Unternehmen vermittelt oder abschließt. Damit umfasst der 

Begriffs des Handelsvertreters auch die Vermittlung von Versicherungsverträgen. Das wird 

 
4 Abl EG Nr. L382/17. 
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ausdrücklich klargestellt in § 92 Abs. 1 HGB wo es heißt: Versicherungsvertreter ist, wer als 

Handelsvertreter damit betraut ist, Versicherungsverträge zu vermitteln oder abzuschließen.  

Aus alledem ergibt sich, dass der für ein oder mehrere Versicherungsunternehmen tätige Ver-

sicherungsvertreter gegenüber den Unternehmen, für die er tätig ist, einen Anspruch auf Zah-

lung einer Provision hat. An dieser Konzeption wird durch Art. 30 Abs. 5b RL-E nichts geän-

dert. Das bedeutet der größte Teil der Versicherungsvermittler in Deutschland hätte auch nach 

Inkrafttreten der RL-neu einen Anspruch auf Provision. Der Versicherer würde folglich gegen-

über dem umworbenen Kunden eine Gesamtprämie für die Versicherung berechnen. In dieser 

Prämie wäre die dem Versicherungsvertreter zu zahlende Provision enthalten. (sog. Bruttoprä-

mienprinzip).  

2. Der Rechtsrahmen für Versicherungsmakler: Courtage nach HGB-Unabhängigkeit 

Allerdings würde sich für die Gruppe der Versicherungsmakler etwas Grundlegendes ändern. 

Sie dürften in Zukunft nicht mehr vom Versicherer die Zahlung einer Provision verlangen, das 

wäre ihnen durch Art. 30 Abs. 5b RL-E abgeschnitten. Ihnen gegenüber würde mit Inkrafttreten 

der RL-neu ein Provisionsverbot greifen.  

a) Makler sind Sachwalter der Kunden 

Versicherungsmakler, die im europäischen Recht nicht eigenständig definiert sind, werden 

nicht als Vertreter für einen oder mehrere Versicherer, sondern als Sachwalter für ihre Kun-

den tätig. So heißt es in § 34 d Abs. 1 Nr. 2 GewO: „Versicherungsvermittler ist, wer als Ver-

sicherungsmakler für den Auftragsgeber die Vermittlung oder den Abschluss von Versiche-

rungsverträgen übernimmt, ohne von einem Versicherungsunternehmen oder einem Versiche-

rungsvertreter damit betraut zu sein“.  

Privatrechtlich wird diese gewerberechtliche Definition in § 59 Abs. 3 VVG aufgegriffen. Dort 

heißt es „Versicherungsmakler ist, wer gewerbsmäßig für den Auftraggeber die Vermittlung 

oder den Abschluss von Versicherungsverträgen übernimmt, ohne von einem Versicherer oder 

einem Versicherungsvertreter damit betraut zu sein“. Versicherungsmakler handeln folglich 

gewerbsmäßig und haben auch die Rechte und Pflichten eines Handelsmaklers nach § 93 Abs. 

1 HGB. Dort heißt es: „Wer gewerbsmäßig für andere Personen … die Vermittlung von Ver-

trägen… über Versicherungen… übernimmt, hat die Rechte und Pflichten eines Handelsmak-

ler“. Der Anspruch eines Handelsmaklers auf Honorierung ergibt sich aus § 99 HGB, wo es 
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heißt : „Ist unter den Parteien nichts darüber vereinbart, wer den Maklerlohn bezahlen soll, so 

ist er in Ermangelung eines abweichenden Ortsgebrauchs von jeder Partei zur Hälfte zu ent-

richten“. 

b) Die Unabhängigkeit der Makler 

An diese Definitionen knüpft auch § 15 Abs. 1 Nr. 3 VersVermV an. Dort wird für den Begriff 

des Versicherungsmaklers auf § 34d Abs. 1 GewO verwiesen. Der Begriff unabhängig kommt 

im deutschen Recht mit Blick auf den Makler nicht vor.  

Daraus könnte man schlussfolgern, dass die Makler im deutschen Recht gegenüber dem Kun-

den erklären, dass die Beratung nicht auf unabhängiger Basis erfolgt. Sie benutzen dieses Wort 

nicht – sie erklären nur, dass sie die Beratung und Vermittlung der Kunden übernehmen, „ohne 

von einem Versicherungsunternehmen oder einem Versicherungsvertreter damit betraut zu 

sein“.  

Die entscheidende Frage lautet also, ob der geplante Art. 30 Abs. 5 b RL-E diese Makler meint, 

oder möglicherweise andere Vermittler im Auge hat, die auf unabhängiger Basis beraten. Die 

Antwort auf diese Frage kann letztlich nur der EuGH geben. Entscheidend bei den Überlegun-

gen, die der EuGH zu Grunde legen würde, wäre zunächst einmal, dass das europäische Recht 

den Begriff des Maklers, so wie er im deutschen Recht etabliert ist, nicht kennt. Der EuGH 

müsste also eine teleologische Interpretation des Begriffs „Beratung auf unabhängiger Basis“ 

vornehmen und sich fragen, welche Personengruppe gemeint sein könnte, um die es hier geht. 

Vom Sinn und Zweck der Norm her gedacht würde er fragen, welche Gruppe von Vermittlern 

berechtigt wäre eine hinreichend große Zahl von auf dem Markt verfügbaren Versicherungs-

produkten zu bewerten, um zu gewährleisten, dass die Ziele des Kunden in geeigneter Weise 

erreicht werden können (Art. 30 Abs. 5 b (a) RL-E). Der EuGH würde feststellen, dass nur 

solche Vermittler eine große Zahl von auf dem Markt verfügbaren Versicherungsprodukten 

bewerten und vergleichen dürfen, die nicht an einen (oder mehrere) Produktgeber vertraglich 

gebunden sind. Die Vermittler, die vertraglich gebunden sind (im deutschen Recht: Versiche-

rungsvertreter) können und dürfen auf Grund ihres Handelsvertreterverhältnisses die auf dem 

Markt verfügbaren Versicherungsprodukte nicht vergleichen und bewerten, weil sie gebunden 

sind. Daraus folgt, dass nur solche Vermittler von Art. 30 Abs. 5 b RL-E gemeint sein können, 

die nicht an einen Produktgeber gebunden sind, sondern stattdessen im Interesse des Kunden 
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Markt- und Produktvergleiche durchführen können und dürfen, also Sachwalter des Kunden 

sind.  

Der EuGH würde auf Grund dieser Überlegungen und der Berücksichtigung von Ziel und 

Zweck der Richtlinie zu dem Ergebnis kommen, dass der Begriff „Beratung auf unabhängiger 

Basis“ im deutschen Recht sowohl die Makler, als auch die Versicherungsberater meint.  

Aus diesen Überlegungen folgt, dass sich Art. 30 Abs. 5 b RL-E ohne Wenn und Aber auf die 

Versicherungsmakler in deutschen Recht bezieht, obwohl das deutsche Recht von einem Ver-

sicherungsmakler nicht verlangt, darauf hinzuweisen, dass er/sie gegenüber Versicherern, die 

Produkte am Markt anbieten, unabhängig ist. Es würde umgekehrt einem deutschen Makler 

also nichts nützen, darauf hinzuweisen, dass er das Wort Unabhängigkeit gegenüber dem Kun-

den nicht benutzt hat. Daraus würde jedenfalls nicht folgen, dass Art. 30 Abs. 5 b RL-E wo-

möglich nicht anwendbar wäre. Im Gegenteil – daran läge eine schlichte Umgehung des ei-

gentlichen Telos des Art. 30 Abs. 5 b RL-E. 

Dies unterscheidet die Situation für den Versicherungsmakler grundlegend von einem Wertpa-

pierdienstleistungsunternehmen. Ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen, das Unabhängige 

Honorar-Anlageberatung erbringt, darf (§ 64 Abs. 5 WpHG) monetäre Zuwendungen (Provisi-

onen) nur dann von Dritten, die nicht Kunden der Dienstleistung sind, annehmen, wenn das 

empfohlene Finanzinstrument ohne Zuwendung nicht erhältlich ist. In diesem Fall sind die mo-

netären Zuwendungen so schnell wie möglich und im vollen Umfang an den Kunden auszu-

kehren.5 Eine vergleichbare Regelung enthält § 59 Abs. 4 für den Versicherungsberater, der 

ebenfalls unabhängige Honorarberatung erbringt.  

Demgegenüber erbringt ein Versicherungsmakler keine unabhängige Honorarberatung, son-

dern er erbringt eine unabhängige Provisions-(Courtage-) Beratung. Daran kann der Makler, 

wie eben entwickelt, auch nichts ändern, indem er auf seine Unabhängigkeit nicht hinweist 

oder womöglich behaupten würde abhängig zu sein. Denn tatsächlich ist der Makler nach sei-

nem Status naturgemäß der unabhängige Sachwalter für seine Kunden, die ihn gerade deshalb 

beauftragen, weil er aus dem Gesamtangebot der Versicherer und der Produkte das jeweils Pas-

sende und Beste für den Kunden herausfiltern und empfehlen soll. 

 
5 Damit setzt § 64 Abs. 5 WpHG Art. 24 Abs. 7b der Richtlinie 2014/65/EU vom 

15.5.2014 – MIFID II – um. 
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Hierin liegt auch kein Widerspruch zu den Finanzanlagevermittlern, denn nach § 70 Abs. 1 

WpHG dürfen von Dritten (zum Beispiel Emittenten von Wertpapieren), Zuwendungen (zum 

Beispiel Provisionen) angenommen werden, die darauf ausgelegt sind, die Qualität der für den 

Kunden erbrachten Dienstleistung zu verbessern. Das ist etwa bei einer Anlageberatung der 

Fall, wie § 6 Abs. 2 WpDVerOV zeigt.6 Dies bedeutet, dass auch ein Honoraranlageberater 

jedenfalls dann von einem Dritten (zum Beispiel Emittenten) eine Provision annehmen und 

behalten darf, wenn diese Zuwendung darauf ausgerichtet ist, die Qualität der für den Kunden 

erbrachten Dienstleistung zu verbessern. Genau dies tun auch Makler, die ihre Kunden nach 

ihren Wünschen und Bedürfnissen befragen, um dann auf der Grundlage einer Risikoanalyse 

nach dem passenden und geeigneten Produkt auf dem Markt zu suchen und schließlich aus der 

Gesamtanzahl aller verfügbaren Produkte dem Kunden eine Empfehlung zu geben. Daraus 

folgt, dass im Wertpapierbereich der Honoraranlageberater durchaus berechtigt ist eine Provi-

sion vom Emittenten zu nehmen, wenn diese darauf ausgerichtet ist, die Anlageberatung ge-

genüber dem Kunden gegen zu finanzieren. Dem Versicherungsvermittler der ein Versiche-

rungsanlageprodukt vermittelt, soll dieses nun durch Art. 30 Abs. 5 b RL-E verboten werden.  

Hierin liegt ein Wertungswiderspruch innerhalb des geltenden Rechtssystems für Honorarbe-

rater einerseits und Versicherungsmakler andererseits. Abgesehen von diesem Wertungswider-

spruch ist es aber einem Versicherungsmakler nach deutschem Recht nicht möglich auf seine 

Unabhängigkeit dadurch zu verzichten, dass er diese nicht erwähnt. Er kann durch die Nicht-

Erwähnung nicht abhängig werden, weil er unabhängiger Sachwalter des Kunden ist und dies 

auch dann bleibt, wenn die Provision, wie gleich noch zu zeigen ist, nicht direkt vom Kunden, 

sondern von diesem über den Versicherer an ihn ausgekehrt wird.  

Würde also ein Makler den Kunden in der Statusinformation nach § 15 VersVermV zwar darauf 

hinweisen, dass er als Makler zugelassen, also nicht von einem Versicherer mit der Vermittlung 

oder dem Abschluss von Versicherungsverträgen betraut ist und ergänzend darauf hinweisen, 

dass er im Sinne des Art. 30 Abs. 5 b RL-E nicht unabhängig, sondern abhängig, ist so würde 

diese Erklärung rechtlich widersprüchlich und damit in dieser Form nichtig sein (venire contra 

factum proprium). Es würde sich um eine offensichtlich absichtige Falschbezeichnung seitens 

des Maklers handeln, möglicherweise um Art. 30 Abs. 5 b RL-E zu umgehen. Würde ein Mak-

ler auf diese Weise seinen eigenen Status quasi selbst verleugnen, so würde nach den Grund-

sätzen der falsa demonstratio non nocet das tatsächlich Gemeinte und Gewollte gelten – der 

 
6 Dies entspricht zugleich der Konzeption der Art. 52 ff. DVO 2017/65. 
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richtige Inhalt dessen, was der Makler sagt, hätte Vorrang vor seiner absichtlichen Falschbe-

zeichnung.7  

Dies bedeutet im Ergebnis kann ein Makler, der als solcher nach § 34 d GewO in das Vermitt-

lerregister eingetragen ist, seinen Status nicht dadurch verändern, dass er sich absichtlich als 

abhängig, oder nicht als unabhängig, bezeichnet, um damit letztlich dem Anwendungsbereich 

des Art. 30 Abs. 5 b RL-E zu entgehen. Dies ist, wie dargelegt, rechtlich nicht möglich.  

Etwas anderes würde nur dann gelten, wenn der Versicherungsmakler wie ein gebundener Ver-

sicherungsvertreter in Wirklichkeit nur für einen einzigen Versicherer Risiken platziert. In die-

sen Fällen könnte man, wie im österreichischen Recht (§ 43 a ÖVVG) auf Grund des wirt-

schaftlichen Näheverhältnisses annehmen, dass dieser Makler in Wahrheit ein Vertreter für ei-

nen einzigen Versicherer ist. Fragen dieser Art müssen hier nicht vertieft werden, denn ein 

solcher Makler hätte in der Tat keinen umfassenden Marktüberblick, könnte also die Voraus-

setzungen des Art. 30 Abs. 5 b (a) RL-E nicht erfüllen. Es würde sich um einen Scheinmakler 

nach § 59 Abs. 3 S. 2 VVG handeln der, wider besseren Wissens, behaupten würde, als unab-

hängiger Sachwalter und Interessenwahrer für den VN tätig sein zu können.8 Die daraus resul-

tierenden Haftungsfragen für Makler und Versicherer sind hier irrelevant. 

Im Regelfall jedenfalls und darauf kommt es hier an, sind Makler, die nach § 34 d Abs. 1 GewO 

zugelassen sind, nicht von einem Versicherer mit der Vermittlung und dem Abschluss von Ver-

sicherungsverträgen betraut, sondern umgekehrt, vom Versicherer unabhängige Sachwalter und 

Interessenvertreter ihrer Kunden. Daraus folgt, dass Art. 30 Abs. 5 b RL-E genau den Vermitt-

lertypus meint der im deutschen Recht als Makler bezeichnet wird. 

c) Maklerlohn als Teil der Versicherungsprämie 

Bei der Vermittlung von Versicherungen im Jedermann-Bereich (Kleinkunden), um die es hier 

geht, wird in Deutschland traditionell nicht vereinbart, wer den Maklerlohn bezahlen soll. Es 

gilt ein durchgesetzter Ortsgebrauch, wonach der Maklerlohn (Courtage genannt) in die Prä-

mie, die der Versicherer erhebt, einkalkuliert ist. Aufgrund dieses seit vielen Jahrzehnten be-

stehenden Ortsgebrauchs in Deutschland wird die Courtage typischerweise vom Versicherer an 

 
7 BGH v. 18.01.2008 – V ZR 174/06, NJW 2008, 1658 Rn. 12; vertiefend Grüneberg, 

BGB-Kom 82. Aufl. 2023 § 133 Rn. 8. 
8 OLG Dresden v. 9.4.2019 – 4 U 441/19 Rn. 9. 
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die Makler gezahlt.9 Durch diesen Ortsgebrauch wird der Makler aber nicht etwa abhängig. Der 

Ortsgebrauch führt nur dazu, dass der Versicherer als Zahlstelle für den Makler dessen Honorar 

in Form einer Provision einzieht und an den Makler auskehrt. Zugleich liegt in dem Ortge-

brauch die (konkludente) Vereinbarung, dass der Kunde dann und nur dann ein Honorar in 

Form einer Provision schuldet, wenn die Bemühungen des Maklers dazu führen, dass letztlich 

der Vertrag mit dem Versicherer zustande kommt. 

Deshalb heißt es auch in § 1 Abs. 1 Nr. 7 VVG-InfoV, dass der Gesamtpreis der Versicherung 

einzeln auszuweisen ist und in § 2 VVG-InfoV wird geregelt, dass bei der Lebensversicherung 

und einigen anderen Vertragstypen Angaben zur Höhe der in die Prämie einkalkulierten Kos-

ten auszuweisen sind. Nach § 15 Abs. 1 Nr. 6 VersVermV informiert der Versicherungsver-

mittler darüber, ob die Vergütung direkt vom Kunden zu zahlen ist oder als Provision oder 

sonstige Vergütung in der Versicherungsprämie enthalten ist. 

Im Ergebnis heißt dies, dass der Kunde im deutschen Recht wählen kann, ob er das Maklerho-

norar direkt zahlt, oder den Versicherer als Zahlstelle nutzt. Wählt der Kunde – wie regelmäßig 

– den Versicherer als Zahlstelle, so wird der Makler dadurch nicht abhängig, denn er kann dem 

Kunden nach wie vor auf Grund seines Marktüberblicks eine Vielzahl alternativer Produkte mit 

ganz unterschiedlichen Preis-Leistungskonzepten anbieten. Dabei führt der Wettbewerb auf 

den Versicherungsmärkten, der funktionsfähig und effektiv ist, dazu, dass die Versicherungen 

zu Grenzkosten angeboten werden (müssen). Das heißt, die Kostenbelastung innerhalb der 

Produkte gleicht sich durch funktionsfähigen Wettbewerb zunehmend an – das wiederum führt 

dazu, dass sich auch die Entgelte für die verschiedenen Vermittlertypen auf der Basis von 

Grenzkosten angleichen (müssen).  

Dennoch ist nicht ausgeschlossen, dass in einzelnen Fällen ein Versicherer für ein Produkt eine 

etwas höhere Courtage auslobt, als andere Versicherer für möglicherweise vergleichbare Pro-

dukte. Daraus folgt aber keine Abhängigkeit der Makler gegenüber dem Versicherer, der die 

höhere Courtage auslobt. Dem steht entgegen, dass der Makler nach §§ 1a, 59 VVG verpflichtet 

ist den VN stets „ehrlich, redlich und professionell in dessen bestmöglichem Interesse“ zu be-

raten. Verletzt der Makler seine Pflicht zur bestmöglichen Beratung, so macht er sich schadens-

ersatzpflichtig (§ 63 VVG). Hinzu kommt, dass der Wettbewerb auf den Versicherungsmärkten 

 
9 BGH v. 22.5.1985 – IVa ZR 190/83, BGHZ 94,356=VersR 1985,930; BGH v. 

19.10.1994 – I ZR 130/92, VersR 1995,92. 
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– auch wegen der Digitalisierung – zu einer außerordentlichen Leistungs- und Kostentranspa-

renz geführt hat. Kein Makler kann es sich mehr erlauben einem Kunden ein für ihn nicht pas-

sendes Produkt nur deshalb zu vermitteln, weil er dafür eine etwas höhere Provision bekommt. 

Das würde dem Kunden nach kurzer Zeit auffallen, schon deshalb, weil die Wettbewerber des 

Maklers den Kunden darauf hinweisen werden. Der Makler würde das Vertrauen des Kunden 

verlieren und damit sich selbst seine wichtigste Vermittlungsgrundlage entziehen.  

Daraus folgt, dass die Vorfeldwirkungen des funktionsfähigen Wettbewerbs verbunden mit der 

Rechtspflicht im bestmöglichen Interesse zu beraten und im Zweifel Schadensersatz leisten zu 

müssen dazu führt, dass Makler ein ihrer Rechtsstellung entsprechendes Eigeninteresse daran 

haben, ihre Unabhängigkeit gegenüber dem Kunden jederzeit zu stärken und zu beweisen. Da-

raus folgt, dass ein Makler nicht abhängig wird, auch wenn sein Kunde von seinem Wahlrecht 

Gebrauch macht und den Versicherer bittet, die Provision an den Makler aus dem Gesamtpreis 

der Versicherung abzuführen. 

Es bleibt festzuhalten, dass der Makler, dessen Lohn (Courtage) vom Versicherer als Zahlstelle 

des Kunden ausgekehrt wird, durch diese Art der Finanzierung der Beratungsdienstleistung 

nicht abhängig wird. Das ist nicht möglich, da der Makler aus einer Vielzahl von am Markt 

tätigen Versicherern und Produkten für den Kunden als Sachwalter das jeweils angemessene 

und passende heraussucht. Er weiß im Vorfeld einer Beratung gar nicht, für welchen Versiche-

rer und welches Produkt sich der Kunde schließlich entscheidet. Im Zeitpunkt der Beratung 

kann der Makler also nicht abhängig von einem Versicherer oder Produkt sein, da er die Ent-

scheidung des Kunden nicht kennt.  

Dies schließt im Einzelfall nicht aus, dass ein Makler zulasten des Kunden diesem ein Produkt 

als passend empfiehlt, das in Wirklichkeit schlechter als ein anderes ist. Der Grund hierfür 

könnte in einer höheren Provision zugunsten des Maklers liegen. Ein solches, nicht auszuschlie-

ßendes Fehlverhalten des Maklers würde ihn allerdings schadensersatzpflichtig machen. Er 

müsse sich vorwerfen lassen nicht im bestmöglichen Interesse des Kunden (§ 1 a VVG) be-

raten zu haben und würde folglich nach § 63 VVG auf Schadensersatz haften. Er würde damit 

seine gesamte Reputation in Frage stellen und mittel- und langfristig das Vertrauen seiner 

Kunden verlieren. Damit würde er zugleich seine Existenzgrundlage als unabhängiger Sach-

walter in Frage stellen. Aus diesem Grunde gibt es bisher keinerlei gerichtliche Urteile, in 

denen Maklern vorgeworfen wird, zum Nachteil ihrer Kunden Produkte empfohlen zu haben, 

um selbst eine höhere Provision (Courtage) zu erzielen.  
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Würde man den Maklern also unterstellen, dass sie generell zum Nachteil ihrer Kunden han-

deln, um ihr eigenes Provisionsinteresse zu optimieren, so würde das nicht nur an der Lebens-

wirklichkeit vorbeigehen, sondern alle Makler Deutschlands einem Generalverdacht unterwer-

fen, und ihnen unterstellen, dass sie prinzipiell zum Nachteil ihrer Kunden beraten, weil es bei 

dem einen und anderen Versicherer eine etwas höhere Provision (Courtage) geben könnte. Das 

wäre eine völlig aus der Luft gegriffene Unterstellung, die keinerlei empirische Grundlage hat. 

Auch die europäische Kommission behauptet im vorliegenden Richtlinienentwurf nicht, dass 

es zu einer solchen generellen Fehlsteuerung auf Maklermärkten kommt.  

d) Level playing field für alle Vermittler 

Im Ergebnis heißt dies, dass das deutsche Recht, wie selbstverständlich, von einem einheitli-

chen level playing field für alle Typen von Versicherungsvermittlern ausgeht, um dafür zu sor-

gen, dass Kunden und Vermittler im Wettbewerb gleich behandelt werden, mit der Folge, dass 

die gewerberechtliche Differenzierung zwischen verschiedenen Typen der Versicherungsver-

mittlung für die Aufnahme und Ausübung der selbstständigen Tätigkeit in diesem Bereich keine 

nachteiligen Folgen hat. Genau das würde allerdings durch Art. 30 Abs. 5b RL-E grundlegend 

geändert werden. Makler dürften in Zukunft keine Provision mehr von Versicherern annehmen 

und würden somit grundlegend anders behandelt werden als Versicherungsvertreter, die einen 

Provisionsanspruch nach § 87 Abs. 1 HGB hätten.  

3. Der Rechtsrahmen für die Versicherungsberater: Anspruch auf Honorar 

In Deutschland gibt es – wie oben schon erwähnt – darüberhinaus die Möglichkeit, als Versi-

cherungsberater gewerberechtlich tätig zu werden (§ 34d Abs. 2 GewO). Die Möglichkeit, die-

sen Beruf zu wählen, wird privatrechtlich durch § 59 Abs. 4 VVG bestätigt. Dort heißt es: 

„Versicherungsberater … ist, wer gewerbsmäßig Dritte bei der Vereinbarung, Änderung oder 

Prüfung von Versicherungsverträgen oder bei der Wahrnehmung von Ansprüchen aus Versi-

cherungsverträgen im Versicherungsfall berät oder gegenüber dem Versicherer außergericht-

lich vertritt, ohne von einem Versicherer einen wirtschaftlichen Vorteil zu erhalten oder in 

sonstiger Weise von ihm abhängig zu sein“. Dies bedeutet: es besteht in Deutschland die Mög-

lichkeit, die selbstständige Versicherungsvermittlung als Versicherungsberater zu betreiben. 

Diese gewerberechtliche Wahlfreiheit eröffnet ein wettbewerbliches Feld für die Vermittlung 
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von Versicherungen jeder Art. Die Kunden können frei wählen, ob sie sich von einem gebun-

denen Versicherungsvertreter oder einem unabhängigen Versicherungsmakler oder einem auf 

Honorarbasis arbeitenden Versicherungsberater betreuen lassen wollen. 

Dabei darf sich der Versicherungsberater für seine Tätigkeit nur durch den Auftraggeber ver-

güten lassen. Sind mehrere Versicherungen für einen Versicherungsnehmer in gleicher Weise 

geeignet, so hat der Versicherungsberater dem Versicherungsnehmer vorrangig die Versiche-

rung anzubieten, die ohne das Angebot einer Zuwendung seitens des Versicherers erhältlich ist 

(§ 34d Abs. 2 GWO). Vermittelt der Versicherungsberater dem Versicherungsnehmer eine Ver-

sicherung, deren Vertragsbestandteil auch Zuwendungen zugunsten des Versicherungsvermitt-

lers enthält, so hat er unverzüglich die Auskehrung der Zuwendungen an den Versicherungs-

nehmer (§ 48c Abs. 1 VAG) zu veranlassen (§ 34d Abs. 2 GeWO).  

Konzeptionell entspricht der Versicherungsberater dem unabhängigen Honoraranlageberater (§ 

64 Abs. 5 WpHG) von dem oben bereits die Rede war. Allerdings darf der Versicherungsberater 

im Gegensatz zum Honoraranlageberater auch für die Beratung kein Honorar vom Versicherer 

annehmen. 

4. Schlussfolgerungen 

Aus alledem folgt, dass die in Deutschland üblichen und durchgesetzten Formen der Versiche-

rungsvermittlung dazu führen, dass die Kunden über große Wahlmöglichkeiten im Wettbewerb 

verfügen. Die Kunden können sich an gebundene Vermittler wenden und werden darüber in-

formiert, dass diese Vermittler im Interesse eines bestimmten Unternehmens tätig sind. Die 

Kunden können stattdessen einen Sachwalter ihrer Wahl um Beratung bitten. Dabei haben sie 

die Wahl zwischen Maklern und Beratern. Beide Seiten müssen die Höhe des Entgelts, das sie 

für ihre Beratung und Vermittlung fordern, transparent offenlegen. Für die Versicherungsmak-

ler ergibt sich dies aus § 2 Abs. 2 VVG-InfoV, wonach die Vermittlungskosten insbesondere 

im Bereich der Lebensversicherung in Euro und Cent anzugeben sind. Der Kunde kann zwi-

schen den Vermittlertypen frei wählen und sich von demjenigen beraten lassen, der das beste 

Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.  

Auf diese Weise wird die Handlungsfreiheit der Kunden (Art. 2 GG) konkretisiert und zugleich 

wird die Gewerbefreiheit (Art. 12 GG) für die Vermittler gewährleistet. Würde der Gesetzge-

ber, so wie von Art. 30 Abs. 5b RL-E gefordert, in Zukunft verbieten, an Makler seitens der 

Versicherer Provision zu zahlen, so würde dies das gesamte Versicherungsvermittlungsrecht in 
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Deutschland und Europa grundlegend verändern. Es würde eine Ungleichheit bei Aufnahme 

und Ausübung der Vermittlungstätigkeit entstehen, die zu erheblichen wettbewerblichen Ver-

zerrungen führen würde. Kunden, die in Zukunft von unabhängigen Makler umworben werden, 

könnten Produkte, in die die Cortage eingerechnet ist, nicht mehr erwerben. Es gäbe keinen 

Sinn für sie, dies zu tun, da diese Produkte zu teuer sind, denn daneben müsste die Tätigkeit 

der Makler zusätzlich vergütet werden. Damit würde ein sehr großer Teil sämtlicher am Markt 

angebotenen Versicherungsprodukte in Deutschland aus dem Angebot für Kunden ausscheiden. 

Die Makler könnten ihrerseits ihre Sachwaltertätigkeit nicht mehr ausüben, da nur noch ein sehr 

kleiner Teil von Produkten zur Verfügung stünde, bei denen ein Versicherer bereit wäre, das 

Produkt ohne einkalkulierte Courtage zu offerieren.  

Daraus folgt nicht nur eine ganz erhebliche Einschränkung der Wahlmöglichkeiten für Kunden, 

sondern auch, dass die Makler ihre Tätigkeit als Sachwalter der Kunden praktisch nicht mehr 

ausüben können. Sie könnten nämlich eine hinreichend große Zahl von auf dem Markt verfüg-

baren Versicherungsprodukten nicht mehr bewerten und ihre Kunden nicht mehr angemessen 

beraten, da es Produkte, die auf Nettobasis kalkuliert werden, praktisch am deutschen Markt 

nicht gibt10. Dies bedeutet, dass die von der Europäischen Kommission vorgeschlagene Neure-

gelung in Art. 30 Abs. 5b RL-E geradezu automatisch dazu führt, dass Makler ihre Verpflich-

tungen nicht mehr erfüllen können.  

Die Neuregelung in Art. 30 Abs. 5b RL-E führt also nicht etwa zu einer Erleichterung der Auf-

nahme und Ausübung der Tätigkeit als Versicherungsmakler sondern im Gegenteil dazu, dass 

dieser Beruf in Zukunft praktisch nicht mehr ausgeübt werden kann. Das liegt auch daran, dass 

die Vermittlung von Versicherungsanlageprodukten, um die es hier geht, für viele Makler die 

Existenz-Grundlage bildet. Damit erweist sich die geplante Neuregelung nicht nur als Provisi-

onsverbot, sondern darüberhinaus auch als Berufsausübungssperre. Der Beruf des Versiche-

rungsmaklers wird also, ganz im Gegenteil zur Konzeption von Artt. 62, 53 AEUV, nicht etwa 

erleichtert, sondern deutlich erschwert und im Grunde unmöglich gemacht.  

Eine solche Kompetenz, ganze Berufe in ihrer Ausübung zu beschränken und unmöglich zu 

machen, gewährt der Europäische Vertrag jedoch nicht. Insoweit überschreitet die Kommission 

die ihr zugewiesenen Befugnisse.  

 
10 Vertiefend Aline Icha, Die Nettopolice, Berliner Reihe VVW-Verlag Bd. 43, 2014, S. 16 

ff. 
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Darüberhinaus gibt es eine weitere Rückwirkung, die die Kommission in ihren Überlegungen 

nicht erwähnt. Versicherer sind in der Wahl ihres Vertriebssystems in Deutschland und Eu-

ropa frei. Das ergibt sich nicht nur aus Artt. 119, 120 AEUV, sondern auch aus Art. 16 GrCh, 

der die unternehmerische Freiheit nach dem Unionsrecht und den einzelstaatlichen Rechtsvor-

schriften und Gepflogenheiten anerkennt. Die Versicherer können folglich für den Vertrieb ih-

rer Produkte sowohl auf das System des gebundenen Vertriebs (Vertreter) als auch auf den 

Vertrieb über unabhängige Makler, auf den Vertrieb über Berater zurückgreifen. Sie können 

aber auch einen Direktvertrieb zum Beispiel über das Internet entwickeln und praktizieren. 

Viele Versicherer machen von diesen Freiheiten ganz unterschiedlich Gebrauch. In sehr vielen 

Unternehmen wird eine Mischung der verschiedenen Vertriebsmöglichkeiten praktiziert – oft 

auch nach Sparten und Vertragstypen differenziert.  

Würde der Vorschlag der Europäischen Kommission zum Provisionsverbot für Versicherungs-

makler in Art. 30 Abs. 5b RL-E Wirklichkeit werden, so würde dies zugleich zu einem massi-

ven Eingriff in die Freiheit der Wahl von Vertriebssystemen bei Versicherern führen. Versiche-

rer würden nämlich in Zukunft auf den Vertrieb über Versicherungsmakler nicht mehr zurück-

greifen können, jedenfalls dann nicht, wenn sie, so wie sie das gegenüber den Versicherungs-

vertretern tun, auch den Versicherungsmaklern eine in die Prämie einkalkulierte, Courtage als 

Honorierung zuweisen wollen. Nur dann, wenn sie dies tun, behandeln sie die Teilnehmer am 

Vertrieb gleich. Würden sie die Versicherungsvertreter besser behandeln als die Makler, so 

würde dies nicht nur innerhalb des Vertriebs zu Kopfschütteln und Unverständnis führen, son-

dern niemand wäre mehr bereit, für ein Unternehmen als Versicherungsmakler aufzutreten. Das 

allerdings würde bei Versicherern letztlich dazu führen müssen, den Maklervertrieb aufzuge-

ben. Umgekehrt würde dies für die Kunden bedeuteten, dass sie den Sachwalter verlieren wür-

den, der in ihrem Interesse den Markt nach passenden, für sie geeigneten und preisgünstigen 

Versicherungsprodukten durchforscht.  

Diese Wirkungen, die die Europäische Kommission bei der Entwicklung von Art. 30 Abs. 5b 

RL-E nicht hinreichend bedacht hat, sind von der Richtlinienermächtigung (Artt. 62, 53 AEUV) 

nicht gemeint und umfasst. Beide Normen legitimieren die Europäische Kommission dann und 

nur dann zur Abfassung von Richtlinien, wenn diese zu einer Erleichterung und Verbesserung 

der Aufnahme und Ausnahme der jeweiligen gewerblichen Tätigkeit führen. Führt dagegen 

eine Regelung in einer Richtlinie zu einer Erschwerung der Aufnahme und Ausübung der Tä-

tigkeit – wie hier – führt sie geradezu dazu, dass die Tätigkeit in Zukunft vom Markt ver-

schwinden wird, so liegt darin ein Eingriff, der von Artt. 62, 53 AEUV nicht mehr umfasst und 
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auch nicht mehr legitimiert ist. Insoweit erweist sich die Rechtsgrundlage, die die Europäische 

Kommission für Art. 30 Abs. 5b RL-E gewählt hat, als verfehlt und zugleich mit dem Europä-

ischen Vertrag und seinen Zielen nicht mehr vereinbar.  

Daraus ergibt sich, dass die von der Kommission für Art. 30 Abs. 5b RL-E gewählte Rechts- 

und Legitimationsgrundlage (Artt. 62, 53 AEUV) für dieses auf Makler gemünzte Provisions-

verbot nicht ausreichend ist. Aus diesem Grunde kann und darf die Kommission nach den 

Grundsätzen des europäischen Rechts an dieser Regelung nicht festhalten. 

II. Kohärenz 

Die Kommission zielt mit ihrem Vorschlag darauf ab, mehrere bestehende Richtlinien gemein-

schaftlich zu ändern. Die Entscheidung für eine einzige Änderungsrichtlinie beruht, so begrün-

det die Kommission ihren Vorschlag, auf dem Ziel der EU-Strategie für Kleinanleger in der 

gesamten EU und für alle Anlageprodukte und Vertriebskanäle das gleiche Schutzniveau für 

Kleinanleger zu erreichen. Dies lasse sich am wirksamsten durch den Erlass kohärenter und 

erforderlicher, jedenfalls einheitlicher Anforderungen für alle Sektoren erreichen11. Das Prinzip 

der Kohärenz ist als Rechtsprinzip in Art. 7 AEUV verankert. Dort heißt es: „Die Union achtet 

auf die Kohärenz zwischen ihrer Politik und ihren Maßnahmen in den verschiedenen Bereichen 

und trägt dabei unter Einhaltung des Grundsatzes der begrenzten Einzelermächtigung ihren 

Zielen in ihrer Gesamtheit Rechnung“. Ähnlich heißt es in Art. 21 Abs. 3 EUV, dass die Union 

auf die Kohärenz zwischen den einzelnen Bereichen ihres auswärtigen Handelns sowie zwi-

schen diesen und ihren übrigen Politikbereichen achtet.  

Begrifflich meint Kohärenz den sinnbildenden Zusammenhang von Wörtern in einem Text (lat. 

cohaerere) zusammenhängen. Letztlich geht es um das stimmige Ineinandergreifen von Rege-

lungen, sodass diese sich gegenseitig ergänzen und widersprechende Rechtsbefehle sowie 

Wertungswidersprüche vermieden werden12. Es geht letztlich um Folgerichtigkeit. 

Die vorstehenden Überlegungen haben allerdings gezeigt, dass das Ziel der Kommission, für 

alle Vertriebskanäle das gleiche Schutzniveau für Kleinanleger zu erreichen, mit Blick auf Art. 

30 Abs. 5b RL-E verfehlt wird. Tatsächlich wird nicht etwa das gleiche Schutzniveau für den 

Vertrieb von Versicherungsanlageprodukten erreicht. Im Gegenteil, den Kunden wird praktisch 

 
11 Vorschlag RL-E S. 2 am Ende. 
12 Vertiefend Ulrike Schuster, Das Kohärenzprinzip in der Europäischen Union, Disserta-

tion, Heidelberg 2017, passim.  
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der Vertriebskanal der unabhängigen Makler genommen; die Makler werden gegenüber den 

gebundenen Vertreter diskriminiert und die Versicherer können, mit Blick auf die freie Wahl 

ihres Vertriebskanals, nicht mehr auf Makler zurückgreifen, weil es ihnen untersagt ist, die in 

die Prämie einkalkulierte Provision an Makler auszukehren. Auf diese Weise wird der provisi-

onsbasierte Vertrieb über Handelsvertreter für Makler nicht mehr möglich. Es entstehen große 

Unterschiede auf den Märkten für die Vermittlung und die Beratung von Versicherungsanlage-

produkten. Darüberhinaus entstehen Wertungswidersprüche, das heißt die Regelungen in Art. 

30 Abs. 5b RL-E verletzen das Gebot der Kohärenz, weil es zu widersprüchlichen Ergebnissen 

bei der Bewertung im Prinzip gleicher Vertriebsaktivitäten führt.  

III. Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung 

Nach dem Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung (Art. 5 Abs. 2 EUV) wird die Union 

nur innerhalb der Grenzen der Zuständigkeiten tätig, die die Mitgliedstaaten ihr in den Verträ-

gen zur Verwirklichung der darin niedergelegten Ziele übertragen haben. Konkret ist im Zu-

sammenhang mit dem Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung zu prüfen, ob die EU tätig 

werden kann, das heißt ob ihr überhaupt die Kompetenz zur Regelung einer bestimmten Ange-

legenheit zukommt13. Dies bedeutet für jeden verbindlichen Rechtsakt der EU ist nicht nur 

eine ausdrückliche, sondern auch die richtige Kompetenz zu suchen14.  

Der EuGH betont in diesem Zusammenhang, dass dies von verfassungsrechtlicher Bedeutung 

sei, weil die Wahl der Kompetenzgrundlage über Organkompetenz, Handlungsformen und Ver-

fahren entscheidet15. Im vorliegenden Fall hat die Europäische Kommission als Kompetenz-

grundlage (auch) für Art. 30 Abs. 5b RL-E auf Art. 62 AEUV und damit inzidenter auf Art. 53 

AEUV verwiesen. Insbesondere nach Art. 53 Abs. 1 AEUV kann das Europäische Parlament 

und der Rat die Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten 

über die Aufnahme und Ausübung selbstständiger Tätigkeiten erleichtern. Wie oben im Einzel-

nen dargestellt, muss nach erfolgter Koordinierung aufgrund der verringerten Unterschiede die 

 
13 Calliess in Calliess/Ruffert, Kommentar zum EUV/AEUV, 06. Auflage 2022, Art. 5 Rn. 

10. 
14 Calliess aaO Art. 5 Rn. 10. 
15 EuGH, C-263/14, ECLI:EU:2016:435, Rn. 42, Parlament/ Rat; EuGH C-687/15, E-

CLI:EUC:2017:803, Rn. 49, Kommission/Rat; weiterführend Nettesheim, in: von 

Bogdan/Bast (Hrsg.), EU-Verfahrensrechte, EuVerfR, S. 389, 435. 
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Aufnahme und Ausübung einer selbstständigen Tätigkeit in einem anderen Mitgliedstaat leich-

ter als zuvor möglich sein16. Tatsächlich allerdings sorgt Art. 30 Abs. 5b RL-E nicht dafür, dass 

die Aufnahme und Ausübung einer selbstständigen Tätigkeit als Versicherungsmakler in einem 

Mitgliedstaat leichter als zuvor möglich ist, sondern im Gegenteil für Versicherungsmakler 

wird die Tätigkeit bei der Vermittlung von Versicherungsanlageprodukten in Zukunft deutlich 

erschwert und das Level playing field gegenüber gebundenen Versicherungsvertreter wettbe-

werbsverzerrend und diskriminierend gestaltet. Tatsächlich dürfen Versicherungsmakler nach 

der Neuregelung in Art. 30 Abs. 5b RL-E vom Versicherer, anders als die an ihn gebundenen 

Vertreter, für ihre Vermittlungstätigkeit keine Provision mehr annehmen. Sie können allerdings 

auf die Höhe der Prämie, die der Versicherer für das Versicherungsanlageprodukt in Rechnung 

stellt, auch keinen Einfluss nehmen. Das heißt: sie können das Versicherungsanlageprodukt nur 

mit der gleichen Prämie dem Kunden anbieten, wie das auch ein gebundener Vertreter tun kann 

mit dem entscheidenden Unterschied, dass die gebundenen Vertreter ihre Provision aus der den 

Kunden belastenden Bruttoprämie bekommen, während die Makler auf diese Bruttoprämie ein 

zusätzliches Honorar zulasten der Kunden berechnen müssen, um selbst für ihre Beratungs- und 

Vermittlungsleistung angemessen honoriert zu werden.  

Mit anderen Worten: der Maklervertrieb verteuert sich gegenüber dem Vertretervertrieb deut-

lich. Makler können als Folge der geplanten Neuregelung in Art. 30 Abs. 5b RL-E einen Groß-

teil der am Markt angebotenen Versicherungsanlageprodukte nicht mehr anbieten, weil sie 

nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Damit können sie zugleich ihre Aufgabe als unabhängiger 

Sachwalter gegenüber den Kunden nicht mehr nachkommen, da sie nicht mehr über eine ange-

messene Zahl von auf dem Markt verfügbaren Produkten und Versicherern verfügen, die sie 

ihrer Empfehlung für ein geeignetes Produkt gegenüber den Kunden zugrunde legen könnten. 

Anders formuliert: die von der Kommission vorgeschlagene Neuregelung findet in Artt. 62, 53 

AEUV keine Kompetenzgrundlage, da die Ziele beider Regelungen, nämlich die Vereinfa-

chung und Erleichterung des Vertriebs innerhalb und zwischen den Mitgliedstaaten ins Gegen-

teil verkehrt wird. Die Neuregelung schafft massive Unterschiede zwischen tradierten, beste-

henden Vertriebswegen und sorgt letztlich nicht nur für eine Erschwerung, sondern faktisch für 

eine Marktverdrängung des Maklervertriebs für Versicherungsanlageprodukte. 

 
16 EuGH-C-63/89, Slg. 1991, I-1799 Rn. 15 Assurances du credit; weitere Nachweise bei 

Schlag, in: Schwarze – EU-Kommentar, 4. Aufl., Art. 53 AEUV Rn. 25. 
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Daraus folgt, dass der Europäische Vertrag für die Neuregelung in Art. 30 Abs. 5b RL-E keine 

„richtige“ Kompetenzgrundlage zur Verfügung stellt. Es fehlt an der begrenzten Einzelermäch-

tigung, sodass die Union nach Art. 5 Abs. 2 EUV nicht tätig werden darf.  

IV. Subsidiaritätsprinzip 

Diese Einschätzung wird auch das Subsidiaritätsprinzip (Art. 5 Abs. 3 EUV) bekräftigt und 

unterstrichen. Nach dem Subsidiaritätsprinzip wird die Union nur tätig, sofern und soweit die 

Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen von den Mitgliedstaaten weder auf zentraler, noch 

auf regionaler oder lokaler Ebene ausreichend verwirklicht werden können. Darauf weist auch 

die Kommission im Vorschlag zur RL-E ausdrücklich hin17. Dabei geht es der Kommission 

darum, einen „gemeinsamen Rechtsrahmen“ zu schaffen, der unabhängig von der Art der an-

gebotenen Anlageprodukte oder Dienstleistungen und unter uneingeschränkter Wahrung der 

Niederlassungsfreiheit und des freien Dienstleistungsverkehrs in allen Mitgliedstaaten das glei-

che Maß an Kleinanlegerschutz gewährleistet. Tatsächlich wird dieses Ziel, wie oben mehrfach 

beschrieben wurde, mit Blick auf den Vertrieb von Versicherungsanlageprodukten über Makler 

nicht nur nicht erreicht, sondern vollständig verfehlt. Der Schutz der Kleinanleger wird ins Ge-

genteil verkehrt und maßgeblich ausgehöhlt. Bisher können Kleinanleger über unabhängige 

Sachwalter, die in ihrem eigenen Interesse handeln, auf kompetente Persönlichkeiten zurück-

greifen, die über einen umfassenden Marktüberblick verfügen und damit Produkte und Versi-

cherer so einschätzen und bewerten können, dass eine objekt- und anlegergerechte Empfehlung 

für oder gegen bestimmte Produkte möglich wird. Der Vorschlag der Europäischen Kommis-

sion in Art. 30 Abs. 5b RL-E beraubt die Kleinanleger dieser Sachwalter. Die Makler können 

nicht mehr über die Versicherungsanlageprodukte beraten, in denen die Honorierung in die 

Produktprämie einbezogen ist. Dabei handelt es sich nach brancheninternen Schätzungen um 

weit über 90% des Gesamtangebots am Markt18. Hieran wird deutlich, dass der Kleinanleger-

schutz, um den es der Europäischen Kommission geht, durch die völlig ungleichen, wettbe-

werbsverzerrenden Vertriebsregeln für Versicherungsvermittler deutlich verschlechtert wird. 

Zugleich werden ungleiche Wettbewerbsbedingungen für gebundene Vertreter und Makler im 

Binnenmarkt für Versicherungsanlageprodukte geschaffen. An die Stelle von bisher gleichen 

 
17 Ziffer 2, erster Bullet Point 
18 Vertiefend Aline Icha, Die Netto Police, Berliner Reihe, VVW Verlag, Band 43, 2014 ab 

S. 16. 
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wettbewerblichen Regelungen treten unterschiedliche, die letztlich zulasten der Kleinanleger 

das ihnen zu eröffnende Schutzniveau ohne Not verschlechtern. 

V. Verhältnismäßigkeit 

Nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, so Art. 5 Abs. 4 EUV, gehen die Maßnahmen 

der Union inhaltlich wie formal nicht über das für die Erreichung der Ziele der Verträge erfor-

derliche Maß hinaus. Darauf weist auch der Vorschlag der Kommission in der RL-E hin19. Die 

Kommission formuliert: „Dieser Vorschlag zielt darauf ab, einige Bestimmungen der Richtli-

nien zu ändern, insbesondere … die Anforderungen an den Vertrieb von Anlageprodukten an 

Kleinanleger … Diese Änderungen sind notwendig und verhältnismäßig, um den Schutz der 

Kleinanleger und gleichzeitig die Interessen der Marktteilnehmer und die Kosteneffizienz zu 

berücksichtigen.“ 

Nach der Rechtsprechung des EuGH handelt es sich beim Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

um einen allgemeinen Grundsatz des Unionsrechts, der die Autonomie der Mitgliedstaaten 

auch bei kompetenzgemäßem Handeln der Union schütze20. Im Unterschied zum Grundsatz der 

Subsidiarität bezieht sich der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit auf alle Maßnahmen der 

Union und damit auch Maßnahmen, die zu den ausschließlichen Kompetenzen der Union ge-

hören (Art. 3 AEUV). Dazu gehören die Zollunion, die für das Funktionieren des Binnenmarkts 

erforderlichen Wettbewerbsregeln, die Währungspolitik, die Erhaltung der biologischen Mee-

resschätze im Rahmen der Fischereipolitik, die gemeinsame Handelspolitik und die Zuständig-

keit für den Abschluss internationaler Übereinkünfte.  

Regelungen, die Vertriebssysteme innerhalb der Versicherungs- oder Finanzdienstleistungs-

branche betreffen, gehören nicht in die ausschließliche Zuständigkeit der Union. Dennoch ist 

auch insoweit der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit anzuwenden. Die Maßnahmen der Union 

dürfen, so heißt es in Art. 5 Abs. 4 AEUV, inhaltlich wie formal nicht über das zur Erreichung 

der Ziele der Verträge erforderliche Maß hinausgehen. Der Begriff inhaltlich betrifft die Re-

 
19 Ziffer 2, zweiter Bullet Point. 
20 So etwa EuGH-C-477/14, ECLI:EU:C:2016:324 Rn. 48, Pillbox 38; EuGH-C-508/13, E-

CLI:EU:C:2015:403 Rn. 28, Estland/Parlament und Rat; EuGH-C-187/12, E-

CLI:EU:C:2013:737 Rn. 42 SFIR ua; EuGH-C-11/12, ECLI:EU:C:2012:808 Rn. 39 

Maatschap LA; EuGH-C-581/10, ECLI:EU:C:2012:657 Rn. 71 Nelson ua; EuGH-C-309/10, 

Slg 2011, I-07333 Rn. 42 Agrana Zucker. 
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gelungsdichte einer Maßnahme. Der Begriff formal meint die Bindungswirkung einer Maß-

nahme. Letztlich geht es darum, dass alle Belastungen, gleich welcher Art, so gering wie mög-

lich gehalten werden, um nationalen Entscheidungen so viel Raum wie möglich zu belassen.  

Daraus folgt: unverbindliche Maßnahmen, wie etwa Programme oder Empfehlungen, haben 

Vorrang vor verbindlichen Reglementierungen. In inhaltlicher Hinsicht hat die Festlegung von 

Mindeststandards Vorrang vor einer Vollharmonisierung, die die Zielerreichung im Einzelfall 

regelt21. Nach der ständigen Rechtsprechung des EuGH muss das zur Anwendung gelangte 

Mittel in Relation zu dem verwirklichenden Ziel erforderlich und geeignet sein. Bei mehreren 

geeigneten Maßnahmen ist die am Wenigsten belastende zu wählen. Die auferlegten Belastun-

gen müssen ihrerseits in einem angemessenen Verhältnis zu den angestrebten Zielen stehen, 

also proportional sein (Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne)22.  

Bei der Rechtsangleichung, um die es vorliegend geht, ist eine Maßnahme nur dann rechtswid-

rig, wenn sie zur Erreichung des Ziels, das das zuständige Organ der Union damit verfolgt, 

offensichtlich ungeeignet ist; es geht nicht darum, ob die erlassene Maßnahme die einzig mög-

liche oder die bestmögliche war23. Die richterliche Kontrolle beschränkt sich auf die Prüfung 

der Frage, „ob die betreffende Maßnahme nicht mit einem offensichtlichen Irrtum oder einem 

Ermessensmissbrauch behaftet ist“24. Ferner hat das Gericht bei der Beurteilung der Regelun-

gen zu prüfen, ob die mit der gewählten Maßnahme angestrebten Ziele womöglich beträchtliche 

negative wirtschaftliche Folgen für bestimmte Wirtschaftsteilnehmer rechtfertigen könnten25. 

Im vorliegenden Fall geht es um das Verbot an Makler für die Vermittlung von Versicherungs-

anlageprodukten seitens eines Dritten (zum Beispiel Versicherers) eine Provision zu bezahlen. 

Diese Maßnahme wird von der Europäischen Kommission mit der Erleichterung der Aufnahme 

und Ausübung der selbstständigen Vermittlungstätigkeit im Binnenmarkt gerechtfertigt (Artt. 

 
21 Vgl. Punkt 6 des Protokolls 35 zum EG-Vertrag über die Anwendung der Grundsätze 

der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit: KOM (1996) II ENDG., S.II; SEK (1992) 1990, 

S. 15. 
22 Aus der reichhaltigen Rechtsprechung des EuGH vgl. EuGH-C-358/14, E-

CLI:EU:C:2016:323, Rn. 78 Polen/Parlament und Rat; EuGH-C-477/14, E-

CLI:EU:C:2016:324 Rn. 48 Pillbox 38; EuGH-C-547/14, ECLI:EU:C:2016:325 Rn. 165 

Philip Morris Brands ua; aus früherer Zeit EuGH-C-33/08, Slg. 2009, I-05-035 Rn. 31 Ag-

rana Zucker 
23 EuGH-C-358/14, ECLI:EU:C:2016:323 Rn. 79 Polen/Parlament und Rat; EuGH-C-

477/14, ECLI:EU:C:2016:324 Rn. 49 Pillbox 38; EuGH-C-33/08, Slg. 2009, I-05-035 Rn. 

33 Agrana Zucker 
24 EuGH-C-221/09 Slg. 2011, I-01655 Rn. 80 mwN AJD Tuna. 
25 EuGH-C-176/09 Slg. 2011, I-03727 Rn. 21 Luxemburg/Parlament und Rat; EuGH-C-

58/08 Slg. 2010, I-04999 Rn. 53 Vodafone. 
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62, 53 Abs. 1 AEUV). Tatsächlich aber – das wurde oben mehrfach ausgeführt – erleichtert 

diese Maßnahme ganz eindeutig nicht die Ausübung der selbstständigen Tätigkeit von Versi-

cherungsmakler, sondern – ganz im Gegenteil – die Aufnahme und Ausübung dieser Tätigkeit 

wird im Binnenmarkt deutlich erschwert, wenn nicht gar völlig unterbunden. Damit erweist 

sich Art. 30 Abs. 5b RL-E als rechtswidrig, weil die Erreichung des Ziels, das die Europäische 

Union damit verfolgt, offensichtlich ungeeignet ist. Die betreffende Maßnahme beruht erkenn-

bar auf einem offensichtlichen Irrtum und damit zugleich auch einem Ermessensmiss-

brauch. Die vorgeschlagene Regelung hätte beträchtliche negative wirtschaftliche Folgen, so-

wohl für Versicherungsmakler, als auch die von ihnen betreuten Kunden und die Versicherer 

im Binnenmarkt. Die Gründe wurden oben mehrmals beschrieben. Die Versicherungsmakler 

werden gegenüber gebundenen Vertretern im Vertriebswettbewerb massiv benachteiligt. Wäh-

rend gebundene Vertreter nach wie vor eine Provision, die in der Prämie einkalkuliert ist, auch 

vom Versicherer erhalten dürfen, wird das gegenüber Maklern nunmehr verboten. Makler kön-

nen folglich alle Versicherungsanlageprodukte, in denen die Provision einkalkuliert ist, ihren 

Kunden nicht mehr anbieten, da sie gezwungen wären, auf die Bruttoprämie ihre eigene Hono-

rierung noch aufzuschlagen. Damit wären sämtliche Produkte, die Makler ihren Kunden anbö-

ten, deutlich teurer als vergleichbare Produkte gebundener Vertreter. 

Letztlich würde eine solche Regelung dazu führen, dass Makler ihre selbstständige Tätigkeit 

bei der Vermittlung von Versicherungsanlageprodukten nicht mehr ausüben könnten, weil sie 

nicht mehr wettbewerbsfähig wären. Sie könnten auch nicht auf die Höhe der Bruttoprämie 

Einfluss nehmen, weil die Kalkulation insoweit ausschließlich den Versicherern zugewiesen 

ist. Die Folge wäre, dass die Makler ihre Funktion als Sachwalter ihrer Kunden nicht mehr 

wahrnehmen könnten. Es gäbe fast keine Produkte mehr, die sie am Markt vergleichend anbie-

ten und ihren Kunden empfehlen könnten. Für die Kunden würde diese Regelung dazu führen, 

dass sie hochkompetente, unabhängige Sachwalter, die in ihrem Interesse eine Markt- und Pro-

duktanalyse durchführen, nicht mehr beauftragen könnten. Die Versicherer würden einen für 

sie wichtigen und im Wettbewerb nachhaltigen Vertriebsweg, nämlich den über Makler, prak-

tisch verlieren. Letztlich müssten Versicherer auf den gebundenen Vertrieb übergehen und da-

mit auf ein wichtiges Vertriebselement im Markt verzichten. Die daneben verbleibende Alter-

native, über Versicherungsberater Produkte zu vertreiben, ist, angesichts der sehr geringen Zahl 

solcher Berater, praktisch zu vernachlässigen. 

Alles in allem zeigt sich, dass der Vorschlag der Kommission in Art. 30 Abs. 5b RL-E zur 

Erreichung des Ziels die Aufnahme und Ausübung der Vermittlungstätigkeit für Makler im 
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Binnenmarkt zu erleichtern völlig ungeeignet ist. Ein Provisionsverbot, das sich ausschließlich 

an Makler wendet, spaltet den Vertriebsmarkt in Europa, statt ihn anzugleichen. Das bisher 

bestehende Level playing field zwischen Maklern und gebundenen Vertretern wird ohne jeden 

ersichtlichen Sachgrund aufgehoben. Die Kunden werden ihres unabhängigen Sachwalters be-

raubt und die Versicherer verlieren einen wichtigen Vertriebskanal, um ihre Produkte zu den 

Kunden zu bringen.  

Eine Verletzung des Verhältnismäßigkeitsprinzips ist somit evident. Die Regelung in Art. 30 

Abs. 5b RL-E muss folglich, weil rechtswidrig, ersatzlos gestrichen werden. 

VI. Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit 

Nach dem Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit achten und unterstützen sich die Union und 

die Mitgliedstaaten gegenseitig bei der Erfüllung der Aufgaben, die sich aus den Verträgen 

ergeben (Art. 4 Abs. 3 EUV). Bei diesem Grundsatz handelt es sich um einen allgemeinen 

Rechtsgrundsatz, der durch den EuGH gerichtlich überprüft und sanktioniert werden kann26. 

Letztlich ergibt sich diese Rechtsfolge aus Art. 263 AEUV, wonach der EuGH die Rechtmä-

ßigkeit der Gesetzgebungsakte des Rates und der Kommission überwacht. Aus diesem Grund 

ist der EuGH für Klagen zuständig, die ein Mitgliedstaat wegen Verletzung der Europäischen 

Verträge erhebt (Nichtigkeitsklage). Art. 4 Abs. 3 EUV entfaltet in engen Grenzen konstitutive 

Wirkung, das heißt die Norm dient als Grundlage und autonome Quelle für die Herleitung 

selbstständiger primärrechtlicher Pflichten27. Dies ist etwa dann der Fall, wenn ein Mitglied-

staat nur durch eine einzige Maßnahme seiner Verpflichtung aus dem europäischen Recht ent-

sprechen kann (Ermessensreduzierung auf Null), wie dies etwa im Bereich des Rechtschutzes 

der Fall sein kann28. 

Eine solche Ermessensreduzierung auf Null wird man mit Blick auf eine Nichtigkeitsklage (Art. 

263 AEUV) wohl zu bejahen haben. Dies würde jedenfalls für den Fall gelten, dass Art. 30 

Abs. 5b RL-E so wie die Regelung heute im Vorschlag steht, Gegenstand einer wirksam ver-

abschiedeten Richtlinie würde. In einem solchen Fall würde die EU gegen den Grundsatz der 

loyalen Zusammenarbeit gegenüber der Bundesrepublik Deutschland deshalb verstoßen, weil 

damit eine massive Ungleichbehandlung und Diskriminierung von Maklern mit Blick auf den 

 
26 EuGH-C-220/13 P, ECLI:EU:C:2014:2057 Rn. 51f. Nikolaou v Cours des Comptes. 
27 Kahl in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 06. AUfl. 2022, Art. 4 Rn. 107 mwN. 
28 EuGH-C-213/89, Slg. 1990 I-2433 Rn. 19 Factortame u.a.; EuGH-C-50/00 P, Slg. 

2002, I-6677 Rn. 41f. Jégo Quéré.  
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Vertrieb von Versicherungsanlageprodukten geltendes Recht werden würde. Darin läge prak-

tisch ein Vertriebsverbot für Makler mit Blick auf Versicherungsanlageprodukte, die einen we-

sentlichen Teil der Tätigkeit von Maklern darstellen. Die Gründe, warum ein solches Verbot 

mit dem europäischen Recht absolut unvereinbar ist, wurden oben vielfach dargestellt und be-

schrieben. Der Verstoß gegen das europäische Primärrecht wäre so gravierend, dass die Bun-

desrepublik Deutschland nach dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) gehalten wäre, zu-

gunsten der Kleinanleger, der Makler und der Versicherer eine Nichtigkeitsklage nach Art. 263 

AEUV zu erheben, um das gravierende Unrecht zulasten der Marktteilnehmer so schnell wie 

möglich zu beseitigen.  

VII. Der Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb (Artt. 119, 120 

AEUV) 

Die Tätigkeit der Union beruht auf dem Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit fairem 

Wettbewerb (Art. 119 Abs. 1 AEUV). In Art. 120 AEUV wird noch einmal betont, dass sich 

die Union, neben den Mitgliedstaaten, an diese Grundsätze hält. Eine offene Marktwirtschaft 

mit freiem Wettbewerb ist nur möglich, wenn die rechtlichen Rahmenbedingungen für den 

Wettbewerb für Marktteilnehmer gleich und nicht diskriminierend sind. Das bedeutet, das Le-

vel Playing Field für Produkte einerseits und Dienstleistungen andererseits muss so gestaltet 

sein, dass die am Wettbewerb teilnehmenden Akteure den gleichen rechtlichen Rahmenbedin-

gungen unterliegen und auf diese Weise gleiche Chancen und Möglichkeiten haben, Kunden 

zu umwerben.  

Auf den Märkten für Versicherungsanlageprodukte setzt dies beispielsweise voraus, dass Mak-

ler und gebundene Vertreter gleichen Rahmenbedingungen mit Blick auf ihre Vertriebsmög-

lichkeiten unterliegen. Das bedeutet konkret, dass Makler ebenso wie Vertreter sowohl mit den 

Kunden als auch mit den Versicherern Honorar-, Provisions- und Courtagevereinbarungen tref-

fen können. Das ist bisher der Fall. Die Vermittlerrichtlinie IDD II vom 20.01.201629 schafft 

einheitliche rechtliche Rahmenbedingungen für gebundene Vertreter und Makler beim Vertrieb 

von Versicherungsanlageprodukten. Die IDD II enthält Grundsätze, die für alle Versicherungs-

vermittler gleichermaßen gelten, um Interessenkonflikte zu vermeiden (Artt. 27, 28 IDD II). 

Angemessene Informationen über den Vertrieb von Versicherungsanlageprodukten und sämt-

liche Kosten sind rechtzeitig vor dem Abschluss eines Vertrages zur Verfügung zu stellen (Art. 

 
29 ABl L 26/19 v. 02.02.2016  
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29 IDD II). In Art. 29 Abs. 3 IDD II heißt es, dass die Mitgliedstaaten den Vermittlern auch 

strengere Anforderungen vorschreiben dürfen, insbesondere mit Blick auf Gebühren, Provisio-

nen und nicht-monetäre Vorteile einer dritten Partei (zum Beispiel Versicherer). Dabei geht die 

IDD II davon aus, dass die Mitgliedstaaten diese strengeren Vorschriften für alle Versiche-

rungsvertreiber in gleicher Weise und letztlich nur dann vorschreiben würden, wenn dies zum 

Zwecke des Verbraucherschutzes erforderlich, geeignet und angemessen wäre.  

Darüberhinaus gewährleistet die IDD II für alle Kunden eine qualitativ hochwertige Beratung 

bei Finanzanlagen (Art. 17 Abs. 1 IDD II). Danach stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass alle 

Versicherungsvertreiber – also auch alle Versicherungsvermittler bei ihrer Vertriebstätigkeit 

gegenüber ihren Kunden stets ehrlich, redlich und professionell in deren bestmöglichem Inte-

resse handeln. Im Rahmen dieser für alle Versicherungsvermittler gleichen rechtlichen Rah-

menbedingungen ist der Wettbewerb auf den Märkten für die Vermittlung von Versicherungs-

anlageprodukten frei. Provisionsverbote wären nur dann erlaubt, wenn der Wettbewerb auf den 

Märkten für die Vermittlung von Versicherungsanlageprodukten nicht funktionsfähig wäre. 

Beispiele sind etwa die Märkte für Strom, Gas oder Wassernetze, weil es dort teurer wäre, durch 

Bau einer Vielzahl von Parallelleitungen Wettbewerb zu eröffnen. Aus diesem Grunde werden 

die Netzentgelte auf diesen Märkten seit 2005 durch die Bundesnetzagentur reguliert. 

Ein vergleichbares Marktversagen ist aber auf Märkten für Vermittlerentgelte nicht erkennbar, 

da es sich bei diesen Märkten nicht um leitungsgebundene natürliche Monopole handelt. Im 

Gegenteil, die Märkte für die Vermittlung von Versicherungsanlageprodukten sind völlig frei. 

Die Verbraucher können Produkte direkt beim Anbieter, etwa über einen Direkt- oder Internet-

vertrieb erwerben. Sie können sich stattdessen an Vertreter mit Bindung an ein bestimmtes Un-

ternehmen wenden. Sie haben daneben die Wahl sich an unabhängige Makler, die ihrerseits 

einen sehr guten Marktüberblick haben, zu wenden und sie können sich an einen Versiche-

rungsberater wenden, der ähnlich unabhängig wie ein Versicherungsmakler agiert, allerdings 

Wert darauf legt, dass er ausschließlich vom Kunden direkt honoriert wird.30 Dies bedeutet der 

Wettbewerb auf den Vermittlermärkten ist frei. Ein Marktversagen, wie auf Märkten, die durch 

natürliche Monopole geprägt sind, gibt es nicht. Die Kunden haben auf den Vermittlermärkten 

für Versicherungsanlageprodukte die freie Auswahl zwischen Vermittlertypen die ihnen bei 

Beginn der Beratung ihren Status offenlegen, so dass jeder Kunde jederzeit darüber informiert 

 
30 Hierzu vertiefend Christian Schafstädt, Das Spannungsverhältnis zwischen Provisions-

beratung und Honorar-Beratung im Versicherungsmarkt, Berliner Reihe, Band 46 VVW-

Verlag 2015, passim. 
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ist, ob der Vermittler an einen bestimmten Produktanbieter gebunden ist oder als unabhängiger 

Sachwalter des Kunden fungiert.  

In dieses durch die IDD II gewährleistete wettbewerblich freie Gefüge würde die RL-E mit Art. 

30 Abs. 5b massiv eingreifen und die Wettbewerbsbedingungen für Makler deutlich ver-

schlechtern. Während die gebundenen Vertreter berechtigt wären vom Produktanbieter (Versi-

cherer) die Provision für die Vermittlungstätigkeit zu beziehen, wäre dies in Zukunft den Mak-

lern nicht mehr erlaubt. Sie würden von der Möglichkeit ihr Berufsbild frei zu wählen abge-

schnitten werden. Sie könnten, wie oben vielfach betont, den Großteil aller Versicherungsanla-

geprodukte den Kunden nicht mehr anbieten, weil die Prämie dieser Produkte einschließlich 

einer angemessenen Vermittlerprovision kalkuliert ist. Da die Makler diese Provision vom Ver-

sicherer nicht mehr entgegennehmen dürfen, müssten sie zusätzlich zur Bruttoprämie ihr Ho-

norar gegenüber den Kunden aufschlagen. Sie wären damit im Wettbewerb um den Vertrieb 

von Versicherungsanlageprodukten hoffnungslos unterlegen und würden in kurzer Zeit bei die-

sen Produkten vom Markt verdrängt sein.  

Für die Kunden würde dies bedeuten, dass sie die Beratung durch unabhängige Sachwalter, die 

in ihrem Interesse tätig sind, ausgerechnet in jenem Produktbereich verlieren würden, in dem 

es um die langfristige Absicherung der finanziellen Grundlagen im Rentenalter geht. Mit Blick 

auf diese höchstsensiblen Fragen ist gerade die Beratung durch unabhängige Sachwalter von 

besonderer Bedeutung, weil diese nötig sind, um Menschen möglichst früh in ihrem Leben zu 

verdeutlichen, wie wichtig es ist, mit einer konzeptionell zu Ende gedachten Altersvorsorge-

strategie zu beginnen. Dabei spielt der Zinseszinseffekt eine große Rolle und die Absicherung 

des Langlebigkeitsrisikos (Stichwort: Rentenversicherung) sowie die Absicherung des biomet-

rischen Risikos (Stichwort: Absicherung beim frühen Tod).  

Für die Kunden würde der Wegfall der unabhängigen Makler als Sachwalter höchstproblema-

tisch sein, weil es gerade die Makler sind, die auch bei den Produktanbietern dafür sorgen, 

dass Konditionen und Leistungsversprechen den Wünschen und Bedürfnissen der Kunden an-

gepasst werden. Das heißt, die Makler sind sozusagen das Sprachrohr ihrer Kunden gegenüber 

den Produktentwicklern und Anbietern. Sie sorgen mit dafür, dass der Wettbewerb um leis-

tungsfähige und leistungsgerechte Produkte in seiner Funktion gestärkt wird. Dies bedeutet die 

Makler sind ein wichtiger, den Wettbewerb letztlich funktionsfähig machender, Faktor bei der 

Nachfrage bei Versicherungsprodukten, da sie die Wünsche und Bedürfnisse ihrer Kunden auf-

nehmen und wiederspiegeln. Sie sorgen letztlich für angemessene und qualitativ hochstehende 
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Versicherungsanlageprodukte und zwar auch gegenüber den gebundenen Versicherungsvertre-

tern. Diese können nämlich im Wettbewerb gegenüber Maklern nur bestehen, wenn die haus-

eigenen Produkte qualitativ mit denen von Wettbewerbern mithalten können, die von den Mak-

lern den Kunden parallel angeboten werden. Jeder gebundene Vermittler muss damit rechnen, 

dass der Kunde, den er umwirbt, stattdessen zu einem Makler wechseln könnte. Daraus entsteht 

ein vorauseilender Wettbewerbsdruck, der letztlich dafür sorgt, dass die Versicherungsanlage-

produkte von allen Anbietern qualitativ hochwertig und leistungsfähig sind.  

Das bedeutet, die Existenz von Maklern in den Märkten für Versicherungsanlageprodukte sind 

unverzichtbarer Bestandteil eines wirklich funktionsfähigen Wettbewerbs um leistungsfähige 

und hochwertige Anlageprodukte. Entscheidend ist nicht, dass jeder Kunde die Beratung über 

einen Makler sucht, sondern entscheidend ist, dass die Makler als mögliche Vertriebspartner 

zur Verfügung stehen. Sie könnten also jedem Kunden qualitativ bessere und preiswertere Pro-

dukte alternativer Anbieter offerieren. Diese Möglichkeit ist es, die den Wettbewerb um Versi-

cherungsanlageprodukte letztlich funktionsfähig macht.  

Der Vorschlag der Europäischen Kommission in Art. 30 Abs. 5b RL-E würde diesen Wettbe-

werbsdruck aus den Märkten nehmen und damit den heute funktionsfähigen, freien und fairen 

Wettbewerb um Versicherungsanlageprodukte strukturell zu Lasten der Kunden verschlech-

tern. Das marktliche Gegengewicht, das durch Versicherungsmakler im Bereich der Versiche-

rungsanlageprodukte täglich entsteht, wäre nicht mehr vorhanden. Die rechtlichen Rahmenbe-

dingungen, die die Kommission zu Lasten der Versicherungsmakler setzen will, würden also 

nicht nur diese schädigen und ihre berufliche Existenz in Frage stellen, sondern sie würden 

darüber hinaus den Schutz der Kunden deutlich verschlechtern, weil die Makler gegenüber dem 

Produktanbietern als Sprachrohr der Kunden und maßgeblicher Wettbewerbsfaktor wegfallen 

würden. Die Europäische Kommission würde, wenn sie Art. 30 Abs. 5b RL-E tatsächlich um-

setzen sollte, den Kunden für Versicherungsanlageprodukte Steine statt Brot geben. An die 

Stelle einer durch die Makler gewährleisteten Wettbewerbsgleichheit (Countervailing Power) 

würde eine einseitige Übermacht des gebundenen Vertriebs treten. Die Rückwirkungen auf die 

den Wünschen und Bedürfnissen der Kunden entsprechenden Leistungsparameter würden weg-

fallen. Es gäbe keinerlei Maßstab mehr für die Frage, ob die Kunden tatsächlich im bestmögli-

chen Interesse beraten werden, denn es gäbe keine Vermittler mehr, die die unterschiedlichen 

Produkte und ihr Preis-Leistungsverhältnis gegenüber den Kunden differenzieren, kommuni-

zieren, vergleichen und präferieren oder nicht empfehlen würden.  
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Anders formuliert: Der Vorschlag der Europäischen Kommission ein Provisionsverbot zu Las-

ten einer einzigen Vermittlergruppe, nämlich der Makler, bei der Vermittlung von Versiche-

rungsanlageprodukten europaweit festzuschreiben würde den Wettbewerb auf diesen Märkten 

massiv stören. Der Wettbewerb wäre nicht mehr offen, nicht mehr frei, er wäre nicht mehr 

funktionsfähig, er wäre unfair und er würde die Kunden strukturell schädigen, weil die Media-

toren für alternative, bessere, leistungsfähigere Produkte gegenüber den Kunden fehlen würden. 

Die Kunden stünden einer unabsehbaren Zahl von Produkten und Produktanbietern hilflos ge-

genüber. Sie wären nicht in der Lage den Such- und Bewertungsprozess für Versicherungsan-

lageprodukte selbst so zu steuern, dass sie keinen Schaden nehmen. Das bedeutet letztlich 

würde der Vorschlag der Europäischen Kommission in Art. 30 Abs. 5b RL-E auch das Grund-

prinzip des freien und offenen Wettbewerbs in den Vermittlermärkten nicht nur schädigen, son-

dern partiell außer Kraft setzen. Damit erweist sich der geplante Art. 30 Abs. 5b RL-E auch aus 

der Perspektive der Artt. 119, 120 AEUV als europarechtswidrig.  

VIII. Die Wirtschaftliche Betätigungsfreiheit – Artt. 15, 16 GrCh) 

Nur der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass die Europäische Grundrechtecharta 

ausdrücklich die wirtschaftliche Betätigungsfreiheit in allen ihren Ausprägungen gewährleistet. 

Dabei schützt Art. 16 GrCh die unternehmerische Freiheit, soweit sie durch selbstständige Un-

ternehmer ausgeübt werden kann. Insoweit sind die Versicherungsmakler ebenso betroffen, wie 

die gebundenen Versicherungsvertreter und die Versicherer selbst.31 Der EuGH sieht insbeson-

dere die freie Wahl des Vertrags- oder Geschäftspartners als Bestandteil der Berufsfreiheit an.32 

Zum Grundrecht auf Berufsfreiheit gehört auch die Wettbewerbsfreiheit.33 Generell gilt, dass 

Unionsrecht so auszulegen ist, dass es die wirtschaftliche Freiheit nicht beeinträchtigt.34 Dies 

bedeutet eine Beschränkung der wirtschaftlichen Freiheit bedarf einer sachlichen Rechtferti-

gung die ihrerseits das kompetenzorientierte Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung legiti-

miert und konkretisiert35. Letztlich ist eine strikte Orientierung an den eindeutig normierten 

 
31 EuGH C – 317/00 Slg. 2000, I-9541, Rn. 57 Invest Import und Export und Invest Com-

merce/Commission; EuGH C – 1/11, ECLI: EU: C: 2012: 194, Rn. 43 Interzero Scrap and 

Metals Trading. 
32 EuGH C – 90/90 und C – 91/90 Slg. 1991, I-3617 Rn. 13 Neu; vertiefend Ruffert in: 

Callies/Ruffert EUV/AEUV 6. Aufl. 2022 EU-GR Charta Art. 16 Rn. 2 m. w. N.  
33 EuGH C – 200/96 Slg. 1998, I-1953 Rn. 28 Metronome Musik. 
34 EuGH C – 90/90 und C – 91/90 Slg. 1991, I-3617, Rn. 12 Neu. 
35 Wunderlich, Das Grundrecht der Berufsfreiheit im Europäischem Gemeinschaftsrecht, 

S. 186. 
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Zielen der EU notwendig.36 Anerkannt ist in der Rechtsprechung des EuGH, dass die wirt-

schaftliche Freiheit durch das Verhältnismäßigkeitsprinzip dann – allerdings auch nur dann 

– eingeschränkt werden kann, wenn die von der Union vorgegebenen Regelungen erforderlich, 

geeignet und inhaltlich angemessen sind. Damit werden letztlich die Fragestellungen aufgewor-

fen, die bereits Gegenstand im Zusammenhand mit dem Prinzip der begrenzten Einzelermäch-

tigung und dem Verhältnismäßigkeitsprinzip einerseits und der Wettbewerbsfreiheit anderer-

seits waren.  

In all diesen Zusammenhängen wurde deutlich, dass das von der Europäischen Kommission 

vorgeschlagene auf Makler begrenzte Provisionsverbot für die Vermittlung von Versicherungs-

anlageprodukten mit den Prinzipien des europäischen Rechts nicht vereinbar ist. Diese Be-

schränkung ist weder erforderlich, noch geeignet, noch angemessen. Sie diskriminiert die Mak-

ler. Sie nimmt den Kunden den unabhängigen Sachwalter. Sie verkürzt die wettbewerbliche 

Freiheit der Versicherer bei der Wahl der Vertriebssysteme und sie verhindert einen freien und 

funktionsfähigen Wettbewerb, um kundengerechte und qualitativ hochwertige Versicherungs-

anlageprodukte. Aus diesen Gründen kann das in Art. 30 Abs. 5b RL-E angelegte Provisions-

verbot zu Lasten von Makler sachlich nicht gerechtfertigt sein. Es stört den Binnenmarkt, es 

verschlechtert den Kundenschutz und es entzieht den Maklern letztlich einen wesentlichen Teil 

ihrer Lebensgrundlage ohne jeden Sachgrund. Damit ist zugleich auch der Verstoß gegen die 

wirtschaftliche Freiheit, der durch die europäische Grundrechtecharta geschützt ist (Artt. 

15/16), unabweislich.  

IX. Verstoß gegen den Gleichheitssatz – Art. 20 GrCh 

Schließlich sind nach Art. 20 GrCh alle Personen vor dem Gesetz gleich. Gemeint sind nach 

allgemeiner Meinung alle natürlichen und alle juristischen Personen des Privatrecht.37 Im vor-

liegenden Fall sind somit alle selbstständigen Versicherungsvermittler durch Art. 20 GrCh ge-

schützt und zwar gleichgültig, ob es sich um selbstständige Handelsvertreter oder um selbst-

ständige Makler handelt. Beide Gruppierungen vermitteln und beraten über Versicherungsan-

lageprodukte. Die Versicherungsvertreter dürfen ihre Honorierung in Form einer Provision mit 

 
36 EuGH C – 200/96, Slg. 1998, I-1953, Rn. 23 Metronome Musik; EuGH C – 544/10, 

ICLI: EU: C: 2012: 526 Rn. 54 Deutsches Weinkontor. 
37 EuGH C – 440/14 P, ECLI: EU:C: 2016: 128 Rn. 44 f. National Iranian Oil Com-

pany/Rat; vertiefend Rossi in: Callies/Ruffert, EUV/AEUV 6. Aufl. 2022 Art. 20 EU-GR 

Charta Rn. 6 m. w. N. 
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dem jeweiligen Produktanbieter (Versicherer) vereinbaren. Das gleiche dürfen Versicherungs-

makler nicht, wenn der Vorschlag der Kommission in Art. 30 Abs. 5b RL-E Wirklichkeit wer-

den sollte. In beiden Fällen geht es um vergleichbare Sachverhalte, nämlich um die Vermittlung 

von Versicherungsanlageprodukten. Eine Beeinträchtigung des allgemeinen Gleichheitssatzes 

liegt immer dann vor, wenn vergleichbare Sachverhalte in unterschiedlicher Weise behandelt 

werden.38  

Eine Benachteiligung muss sich aus der Ungleichbehandlung nicht notwendig ergeben, da der 

allgemeine Gleichheitssatz nicht als Diskriminierungsverbot ausgestaltet ist.39 

Letztlich kommt es auf diese Frage im vorliegenden Zusammenhang nicht an, denn es liegt auf 

der Hand, dass durch die geplante Neuregelung in Art. 30 Abs. 5b RL-E die Versicherungs-

makler nicht nur ungleich behandelt, sondern im Kern erheblich benachteiligt und diskriminiert 

werden würden. Sie würden im Wettbewerb um die Vermittlung von Versicherungsanlagepro-

dukten gegenüber gebundenen Vertretern praktisch nicht mehr wettbewerbsfähig sein. Sie wür-

den damit einen wesentlichen Teil ihrer Einkommens- und Lebensgrundlage verlieren.  

Aber auch die Produktanbieter würden ungleich behandelt werden, denn sie würden bei der 

Wahl ihres Vertriebsweges bei ansonsten gleichen Versicherungsanlageprodukten an die Ver-

sicherungsmakler keine Provision (Courtage) mehr auskehren dürfen. Sie wären also gezwun-

gen, bei ansonsten gleichen Produkten völlig unterschiedliche Vertriebskonzepte einerseits mit 

gebundenen Vermittlern und andererseits mit unabhängigen Maklern zu praktizieren. Dies 

würde letztlich zu einem Scheitern der bisher parallel funktionierenden Vertriebswege führen 

müssen, da ein Vertriebsweg, der einen Vor- oder einen Nachteil gegenüber einem alternativ 

gleichen Vertriebsweg hat sowohl im Inter- als auch im Intrabrandwettbewerb keinerlei Chan-

cen hat. 

Rechtfertigungsmöglichkeiten für diese unterschiedliche Behandlung gleicher Sachverhalte bei 

den Vermittlern einerseits und den Versicherern andererseits sind nicht erkennbar. Der EuGH 

betont in seiner Rechtsprechung die Notwendigkeit von „objektiven Unterschieden von einigem 

 
38 EuGH C – 217/91 Slg. 1993, I-3923 Rn. 27 Spanien/Kommission; EuGH C – 306/93, 

Slg. 1994, I-5555, Rn. 30 Winzersekt. 
39 Vertiefend Rossi in: Callies/Ruffert, EUV/AEUV 6. Aufl. 2022 Art. 20 EU-GR Charta Rn. 

23 m. w. N. 
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Gewicht“.40 Gemeint ist letztlich das Erfordernis eines sachlichen Grundes.41 Daneben lässt die 

Rechtsprechung des EuGH in einigen Urteilen auch Ansätze einer Verhältnismäßigkeitsprü-

fung erkennen.42 Im Ergebnis zeigt sich, dass es für den Vorschlag der Kommission für ein 

Provisionsverbot von Maklern bei der Vermittlung von Versicherungsanlageprodukten gegen-

über gebundenen Vertretern keinerlei Sachgrund gibt. Die Produkte sind gleich und der ge-

wählte Vertriebsweg verändert diese Produkte nicht. Im Gegenteil, Makler sorgen dafür, dass 

unterschiedliche Produkte, die auf dem Markt verfügbar sind miteinander verglichen werden. 

Dieses können gebundene Vertreter nicht leisten, da sie an die Produkte des von ihnen vertreten 

Unternehmens gebunden sind. Wenn und soweit es aber um dasselbe Produkt desselben Unter-

nehmens geht, spielt die Frage, ob dieses Produkt von einem gebundenen Vertreter oder einem 

Makler empfohlen wird, keine Rolle. Das heißt, ein Grund, der eine Ungleichbehandlung der 

Versicherungsmakler gegenüber den Vertretern bei der Vereinbarung der Provision/Courtage 

rechtfertigen könnte ist nicht erkennbar. Somit würde Art. 30 Abs. 5b RL-E auch gegen Art. 20 

GrCh verstoßen. 

X. Die Nichtigkeitsklage – Art. 263 AEUV 

Im Vorstehenden wurde gezeigt, dass das von der Europäischen Kommission vorgeschlagene 

Provisionsverbot für Versicherungsmakler beim Vertrieb von Versicherungsanlageprodukten 

(Art. 30 Abs. 5b RL-E) aus vielen Gründen mit dem europäischen Recht nicht zu vereinbaren 

ist. Es beginnt bereits mit der Kompetenzgrundlage (Artt. 62, 53 AEUV). Verletzt ist auch das 

Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung, das Subsidiaritäts- und das Verhältnismäßigkeits-

prinzip (Art. 5 EUV). Verletzt ist aber auch der Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit (Art. 4 

Abs. 3 EUV). Ferner ist das Prinzip des freien und unverfälschten Wettbewerbs (Art. 119, 120 

AEUV) verletzt, ebenso die wirtschaftliche Handlungsfreiheit (Artt. 15/16 GrCh) und das Ge-

bot der Gleichheit (Art. 20 GrCh).  

Sollte die Europäische Union trotz der hier vorgetragenen Bedenken an der Einführung von 

Art. 30 Abs. 5b RL-E festhalten, so wäre der Gerichtshof der Europäischen Union aufgerufen, 

die Rechtmäßigkeit dieses Gesetzgebungsaktes zu überprüfen (Art. 263 Abs. 1 AEUV). Der 

EuGH ist für Klagen zuständig, die ein Mitgliedstaat oder das Europäische Parlament, der Rat 

 
40 EuGH C – 250/83, Slg. 1985, 132 Rn. 8 Finsider; EuGH C – 351/98, Slg. 2002 I-8031 

Rn. 57 Spanien/Kommission; EuGH C – 462/99, Slg. 2003, I-5197, Rn. 115 Connect Aus-

tria. 
41 EuGH C – 356/12, ECLI: EU: C: 2014: 350, Rn. 43 Glatzel. 
42 EuGH C – 245/81, Slg. 1982, 2745 Rn. 13 EDEKA; EuGH C – 273/97, Slg. 1999, I-

7403 Rn. 26 Sirdar. 
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oder die Kommission wegen Verletzung der Verträge erhebt. Das stattgebende Urteil des EuGH 

beseitigt die einem rechtswidrigen Akt bis zu seiner Aufhebung zukommende Geltung43. Im 

Ergebnis bedeutet dies, dass die Bundesrepublik Deutschland die Nichtigkeitsklage nach Art. 

263 AEUV beim EuGH mit dem Ziel erheben müsste, den rechtswidrigen Akt (Art. 30 Abs. 5b 

RL-E) und seine Geltung zu beseitigen. Dazu wäre die Bundesrepublik Deutschland, wie im 

Zusammenhang mit dem Grundsatz der Loyalität erörtert, rechtlich verpflichtet.  

Darüberhinaus können nach Art. 263 Abs. 4 AEUV natürliche und juristische Personen unter 

engen Voraussetzungen ebenfalls Klage auf Nichtigkeit vor dem EuGH erheben. Vorausset-

zung dafür ist allerdings, dass sich der Rechtsakt gegen sie unmittelbar und individuell richtet 

und keine Durchführungsmaßnahmen nach sich zieht. Diese Voraussetzungen sind vorliegend, 

mit Blick auf Versicherungsmakler, Versicherer oder Kunden nicht gegeben, da sich die Richt-

linie, um die es hier gehen würde, nach Art. 288 AEUV an den Mitgliedstaat richtet, also weder 

eine unmittelbare, noch eine individuelle Wirkung gegenüber betroffenen Personen entfaltet. 

Zudem müssen Richtlinien von den Mitgliedstaaten umgesetzt werden, das heißt es sind noch 

Durchführungsmaßnahmen erforderlich, sodass von einer unmittelbaren Klagebefugnis der hier 

betroffenen Akteure nicht ausgegangen werden kann44.  

Nach Art. 263 Abs. 6 AEUV muss die Nichtigkeitsklage innerhalb einer Frist von zwei Mona-

ten erhoben werden. Die Frist läuft nach Bekanntgabe der betreffenden Handlung. Mit der Be-

kanntgabe der betreffenden Handlung ist die Veröffentlichung im Amtsblatt der EU gemeint45. 

Nach Art. 50 VerfO-EuGH bzw. Art. 59 VerfO-EuG ist die Klagefrist „vom Ablauf des vier-

zehnten Tages nach Veröffentlichung der Maßnahme im Amtsblatt der Europäischen Union 

an“ zu berechnen. Das bedeutet: die Klagefrist beginnt am vierzehnten Tag nach Erscheinen 

der Richtlinie im Amtsblatt46. Bei der Klagefrist handelt es sich um eine Ausschlussfrist, mit 

deren Ablauf das Klagerecht verloren geht. Die Einhaltung dieser Frist wird deshalb von Amts 

wegen geprüft und unterliegt nicht der Verfügung der Parteien oder der Unionsgerichtsbar-

keit47. Durch die Gerichtsferien wird der Lauf der Frist nicht gehemmt48. 

 
43 EuGH C-7/56 u. C-3 bis 7/57, Slg. 1957, 85 126 Algera u.a./Gemeinsame Versamm-

lung; EuGH C-137/92 P Slg. 1994, I-2555 Rn. 48 Kommission/BASF u.a. 
44 Vertiefend EuG T-172/98 u. T-175 bis 177/98, Slg. 2000, II-2487, Rn. 65f. Salaman-

der u.a./EP und Rat. 
45 Wolfram Cremer in: Calliess/Ruffert EUV/AEUV 6. Aufl. 2022 Art. 263 AEUV Rn. 82. 
46 EuGH C-406/01, Slg. 2002, I-4561 Rn. 12, Deutschland/EP und Rat. 
47 EuG T-121/96 u. T-151/96, Slg. 1997, II-1355 Rn. 39 Maas/Kommission; EuGH C-

46/95, Slg. 1997, I-403 Rn. 21 Coen. 
48 Wolfram Cremer in: Calliess/Ruffert EUV/AEUV 6. Aufl. 2022 Rn. 80 
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XI. Das Vorabentscheidungsverfahren (Art. 267 AEUV) 

Das Vorabentscheidungsverfahren nach Art. 267 AEUV erlaubt es, einem nationalen Gericht 

dem EuGH die Frage vorzulegen, ob eine bestimmte Regelung in einer Richtlinie, die in das 

nationale Recht umgesetzt wurde, mit dem europäischen Recht zu vereinbaren ist. Sollte die 

Europäische Union die RL-E mit dem hier vertieft diskutierten Provisionsverbot für Makler 

(Art. 30 Abs. 5b RL-E) in Kraft setzen und sollte dies von Deutschland in einem nationalen 

Gesetz umgesetzt werden, so könnten sich Versicherer und Makler auf die Nichtigkeit dieser 

Regelung berufen und dies in einem Vorabentscheidungsverfahren vor einem nationalen Ge-

richt geltend machen. Das Verfahren würde beispielsweise ausgelöst werden, indem die BaFin 

eine oder mehrere Versicherer auffordern würde, keine Provision mehr an Makler zu zahlen. 

Die Unternehmen würden gegenüber der BaFin die Europarechtswidrigkeit eines solchen Pro-

visionsverbots geltend machen und die BaFin würde möglicherweise in einem Verwaltungsakt 

die Unternehmen verpflichten, auf Courtagevereinbarungen oder Provisionszahlungen, wie sie 

bis heute üblich sind, an Makler zu verzichten.  

Infolgedessen würde vor den Verwaltungsgerichten über die Rechtmäßigkeit dieses Verwal-

tungsaktes der BaFin gestritten werden. Im Rahmen dieses Streits könnte jedes Gericht die 

Frage, ob das Provisionsverbot mit dem geltenden europäischen Recht im Einklang steht, vorab 

dem EuGH zur Klärung vorlegen. Spätestens das letztinstanzliche Gericht, dessen Entschei-

dung in Deutschland selbst nicht mehr mit Rechtsmitteln angefochten werden kann, ist zur An-

rufung des Europäischen Gerichtshofs verpflichtet (Art. 267 AEUV). Diese Pflicht entsteht im-

mer dann, wenn die Entscheidung des Gerichtes, vor dem das Verfahren in Deutschland 

schwebt, mit einem innerstaatlichen Rechtsmittel – zum Beispiel der Revision – nicht mehr 

angefochten werden kann. Umgekehrt ist auch jedes Instanzgericht berechtigt, den EuGH im-

mer dann anzurufen, wenn es eine unionsrechtliche Regelung für ungültig hält.  

Letztlich können die Akteure (Versicherer/Makler) Regelungen, die sie für europarechtswidrig 

halten, auf diese Weise vor den Gerichten überprüfen lassen und dort die Vorlage nach Art. 267 

AEUV beantragen. Instanzgerichte müssen diesem Antrag nicht folgen, es sei denn, sie halten 

eine unionsrechtliche Regelung für ungültig. In diesem Falle sind sie verpflichtet, dem EuGH 

die Gültigkeitsfrage vorzulegen49. Auf der Grundlage der hier entwickelten Überlegungen wäre 

 
49 EuGH 314/85, Slg. 1987, 4199 Rn. 15 Foto-Frost/Hauptzollamt Lübeck; EuGH C-

461/03, Slg. 2005, I-10513, Rn. 17ff. Gaston Schul Douane-Expediteur/Minister van 

Landbouw. 
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Art. 30 Abs. 5b RL-E mit dem geltenden Unionsrecht aus vielen Gründen nicht zu vereinbaren 

und folglich ungültig. Aus diesem Grunde wäre bereits das Instanzgericht, das sich zum ersten 

Mal mit der Streitfrage befassen würde, verpflichtet, diese Frage zur Vorabentscheidung dem 

EuGH nach Art. 267 AEUV vorzulegen.  

C. Wesentliche Ergebnisse 

1. Art. 30 Abs. 5b der RL-E ist aus einer Vielzahl von Gründen mit dem europäischen Recht 

nicht zu vereinbaren und folglich ungültig. 

2. Die Ungültigkeit kann nur der EuGH feststellen. Denkbar wäre das im Rahmen einer Nich-

tigkeitsklage (Art. 263 AEUV). Diese Klage könnte vom Mitgliedstaat – Bundesrepublik 

Deutschland – beim EuGH innerhalb einer Frist von ca. zwei Monaten nach Bekanntgabe der 

endgültigen Richtlinie im Amtsblatt erhoben werden. 

3. Daneben besteht die Möglichkeit des Vorabentscheidungsverfahrens (Art. 267 AEUV). Im 

Rahmen eines Rechtsstreits, zum Beispiel zwischen der BaFin und einem Versicherer, würde 

das nationale Gericht dem EuGH die Frage vorlegen, ob Art. 30 Abs. 5b RL-E mit dem gelten-

den europäischen Recht zu vereinbaren oder ungültig ist. 

4. Die Europarechtswidrigkeit von Art. 30 Abs. 5b RL-E ergibt sich aus einer Vielzahl von 

Gründen. Es fehlt an einer diese Regelung legitimierenden Kompetenzgrundlage, da Artt. 62, 

53 AEUV nicht eingreifen. Die geplante Regelung erleichtert nicht die Aufnahme und Aus-

übung der Tätigkeit für Versicherungsmakler, sondern erschwert sie ganz erheblich. 

5. Verletzt ist daneben das Kohärenzprinzip (Art. 7 AEUV) sowie das Prinzip der begrenzten 

Einzelermächtigung, das Subsidiaritätsprinzip und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (Art. 

5 EUV).  

6. Ferner ist der Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit (Art. 4 Abs. 3 EUV) verletzt, ebenso 

wie der Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb (Artt. 119, 120 

AEUV).  

7. Schließlich sind die wirtschaftliche Freiheit (Art. 15/16 EU-GrCh) und der Gleichheitssatz 

(Art. 20 GrCh) verletzt. 
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8. Im Kern geht es in allen Fällen darum, dass den Maklern durch die Europäische Union bei 

Vermögensanlageprodukten ein Provisionsverbot auferlegt wird. Ein vergleichbares Provisi-

onsverbot gibt es gegenüber den gebundenen Vertretern nicht.  

9. Dies bedeutet, dass Makler in Zukunft bei der Vermittlung von Vermögensanlageprodukten 

von den Versicherern keine Provision entgegennehmen dürfen, während dies gebundenen Ver-

tretern erlaubt ist.  

10. Daraus folgt, dass Makler im Wettbewerb gegenüber gebundenen Vertretern massiv be-

nachteiligt und diskriminiert sind. Sie können Produkte, in denen – wie üblich – die Provision 

für die Vermittlung in die Prämie einbezogen ist (Bruttoprämienprinzip) nicht mehr veräußern, 

weil sie den Kunden bei der Vermittlung dieser Produkte, die weit über 90% des Gesamtmark-

tes ausmachen, zusätzlich ein Entgelt für ihre Vermittlungs- und Beratungstätigkeit in Rech-

nung stellen müssten. 

11. Damit sind Makler gegenüber gebundenen Vertretern praktisch nicht mehr wettbewerbsfä-

hig.  

12. Die Folge hiervon ist nicht nur eine erhebliche Erschwerung der Aufnahme und Ausübung 

der Tätigkeit als Makler im Europäischen Binnenmarkt, sondern auch eine deutliche Erschwe-

rung des Vertriebs von Versicherungsanlageprodukten im Binnenmarkt, da die Wettbewerbs-

bedingungen für den Vertrieb dieser Produkte sehr unterschiedlich werden würden.  

13. Für die Kunden würde dieses Konzept zu einem erheblichen Nachteil führen. Sie könnten 

auf den Sachverstand unabhängiger Sachwalter, die in ihrem eigenen Interesse tätig wären, 

nicht mehr zählen, da sich diese im Wettbewerb gegenüber gebundenen Vertretern nicht mehr 

behaupten könnten.  

14. Die Kunden würden folglich ausgerechnet die Vermittler verlieren, die im Interesse der 

Kunden für einen umfassenden Marktüberblick und einen Vergleich der Produkte so sorgen, 

dass die jeweils qualitativ besten Produkte den Kunden empfohlen werden. 

15. Da die Makler im Wettbewerb um den Vertrieb von Versicherungsanlageprodukten aus-

scheiden müssten, würden sie als wesentlicher Treiber eines Wettbewerbs um die besten Pro-

dukte wegfallen. Es gäbe nur noch die gebundenen Vertreter, die ihrerseits diesen Wettbewerb 

gegenseitig nicht realisieren können, da sie an einen bestimmten Anbieter gebunden sind.  
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16. Zugleich würden die Versicherer einen Teil des Vertriebswegs verlieren, der für sie beim 

Vertrieb von Versicherungsanlageprodukten traditionell sehr wichtig ist. Dafür, dass Versiche-

rer auf die Versicherungsmakler verzichten müssten, gibt es keinerlei Sachgrund.  

17. Für die Offenheit und Funktionsfähigkeit der Märkte wäre das Zurückziehen der Makler 

von großem Nachteil, weil die Anpassung der Produktmerkmale an die jeweils besten Produkte 

letztlich über die Makler getrieben wird, denn sie sind der verlängerte Arm und das Sprachrohr 

der Kunden. 

18. Eine vergleichbare Funktion können gebundene Vertreter nicht erfüllen, da sie aufgrund 

ihrer Bindung an einen oder mehrere Produktgeber einen Wettbewerb um Produkte im Gesamt-

markt nicht entfalten – andernfalls würden sie sich selbst schaden. 

19. Dies zeigt, dass die Funktionsfähigkeit des Wettbewerbs um Versicherungsanlageprodukte 

im Interesse der Kunden nur gewährleistet ist, wenn Makler bei ihrer Honorierung gegenüber 

gebundenen Vertretern nicht benachteiligt und diskriminiert werden. 

20. Aus diesen Gründen ist Art. 30 Abs. 5b RL-E mit dem europäischen Recht nicht zu verein-

baren und folglich ungültig. Es wird empfohlen, die Regelung ersatzlos zu streichen. 

 


